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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Anlage übersende ich Ihnen den Referentenentwurf eines Chancen-Aufenthaltsgesetzes 

des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Die Ressort-abstimmung zum Gesetzent-

wurf ist noch nicht abgeschlossen; ich weise darauf hin, dass sich aus ihr noch Änderungen erge-

ben können. Zur Arbeitserleichterung erhalten Sie anbei eine Synopse, welche die vorgesehenen 

Änderungen des Aufenthaltsgesetzes verdeutlicht. 

 

Der Kabinettbeschluss über den Regierungsentwurf ist wegen einer Vorgabe der Koalitionspar-

teien für den 6. Juli 2022 vorgesehen. 

 

Den Referentenentwurf erhalten Sie mit der Möglichkeit, hierzu eine Stellungnahme bis spätes-

tens 

 

Freitag, den 17. Juni 2022 

 

zu übermitteln. 

 

Entsprechend der Vereinbarung der Bundesregierung zur Erhöhung der Transparenz in Gesetz-

gebungsverfahren soll die Veröffentlichung der Referentenentwürfe im Internet spätestens er-
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folgen, nachdem der Gesetzentwurf von der Bundesregierung beschlossen wurde. In diesem Zu-

sammenhang möchte ich Sie bitten, Ihre Stellungnahme frei von personenbezogenen Daten ab-

zugeben oder eine Stellungnahme einzureichen, in der etwaige personenbezogene Daten ge-

schwärzt sind. Sollte Ihre Stellungnahme gleichwohl personenbezogene Daten enthalten, bitte 

ich Sie, im Zuge der Übersendung der Stellungnahme auch den Nachweis über die erteilte Ein-

willigung der betroffenen Personen zur Veröffentlichung ihrer in der Stellungnahme enthalte-

nen personenbezogenen Daten zu übermitteln. Sollten Sie mit einer Veröffentlichung der Stel-

lungnahme nicht einverstanden sein, werden wir vermerken, dass Ihre Stellungnahme einge-

reicht wurde, diese aber nicht veröffentlichen. 

 

Bitte übermitteln Sie Ihre Stellungnahme auf elektronischem Wege an das Referatspostfach M3 

(M3AG@bmi.bund.de). 

 

Im Auftrag 

elektronisch gezeichnet 

Dr. Burbaum 

 

Anlagen 

-2- 

 

 

 



  Bearbeitungsstand: 27.05.2022  11:53 

Referentenentwurf 

des Bundesministeriums des Innern und für Heimat 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Chancen-Aufenthalts-
rechts 

(Chancen-Aufenthaltsrechtsgesetz – ChAR-Gesetz) 

A. Problem und Ziel 

Am 31. Dezember 2021 haben sich in der Bundesrepublik Deutschland 242.029 geduldete 
Ausländer aufgehalten, davon 104.444 seit mehr als fünf Jahren. Diesen Menschen, die 
über die lange Aufenthaltszeit ihr Lebensumfeld in Deutschland gefunden haben, soll 
grundsätzlich eine aufenthaltsrechtliche Perspektive eröffnet und eine Chance eingeräumt 
werden, die notwendigen Voraussetzungen für einen erlaubten Aufenthalt zu erlangen. Es 
sollen positive Anreize für die Integration in den Arbeitsmarkt und die für eine geordnete 
Migration wesentliche Identitätsklärung gesetzt werden. Die Lebensplanung für langjährig 
in Deutschland aufhältige Menschen soll verlässlicher werden, wenn diese bestimmte In-
tegrationsvoraussetzungen erfüllen.  

Einige vom Gesetzgeber in den zurückliegenden Jahren bereits beschlossene rechtliche 
Änderungen mit gleichlaufendem Ziel haben sich als nicht hinreichend erwiesen, um die 
identifizierten Probleme zu beheben. 

Die Elemente Humanität und Ordnung bedingen einander. Ein modernes Einwanderungs-
recht bietet Chancen auch für diejenigen, die eigentlich ausreisepflichtig sind, sich aber 
erfolgreich in unsere Gesellschaft integrieren und sich rechtstreu verhalten, und schafft an-
dererseits die Voraussetzungen für eine zügige Aufenthaltsbeendigung derjenigen, die dies 
nicht tun. Insbesondere die Ausreise von Straftätern und Gefährdern muss konsequenter 
vollzogen werden. Es sind daher weitere – auch gesetzliche – Schritte erforderlich, um die 
zuständigen Behörden in die Lage zu versetzen, den Aufenthalt von Straftätern und Ge-
fährdern zu beenden. Darüber hinaus müssen die Vollzugsbehörden über handhabbare 
Instrumente verfügen, um eine vollziehbare Ausreisepflicht auch durchzusetzen.  

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt besteht branchenübergreifend ein Fachkräftemangel – 
insbesondere aufgrund der hohen Nachfrage der deutschen Wirtschaft nach Fachkräften 
und der ungünstigen demografischen Entwicklung. Der Fachkräftemangel gefährdet die 
weitere positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Um dem Fachkräftemangel zu be-
gegnen, ist die Bundesrepublik Deutschland auch auf die Einwanderung von qualifizierten 
Fachkräften aus Drittstaaten angewiesen. Hierzu hat der Gesetzgeber zuletzt mit dem 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz fundamentale Weichen gestellt. Allerdings sind weitere 
gesetzgeberische Maßnahmen erforderlich, damit die Bundesrepublik Deutschland für die 
weltweit nachgefragten Fachkräfte und ihre Familienangehörigen als Einwanderungsland 
noch attraktiver wird. 

Für Asylbewerber sind mangelnde deutsche Sprachkenntnisse nach Einschätzung der Ar-
beitsverwaltung und vieler Arbeitgeber das größte Hindernis für die Aufnahme einer Be-
schäftigung, die die eigene Sicherung des Lebensunterhalts gewährleistet. Dies wird auch 
durch zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse belegt. Gleichzeitig haben viele Auslän-
der, deren Aufenthalt zur Durchführung des Asylverfahrens gestattet ist, trotz Arbeitsmarkt-
zugang keinen Zugang zur Sprachförderung des Bundes mit der Gefahr, dass sie aufgrund 
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unzureichender Sprachkenntnisse keine Beschäftigung finden und auf Sozialleistungen an-
gewiesen sind. Ziel ist, ihnen durch einen frühzeitigen Zugang zur Sprachförderung die Auf-
nahme einer Beschäftigung zu erleichtern. Hierdurch soll die Abhängigkeit dieser Perso-
nengruppe von Sozialleistungen reduziert beziehungsweise vermieden werden. 

B. Lösung, Nutzen 

Menschen, die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren geduldet, gestattet oder mit einer Auf-
enthaltserlaubnis in Deutschland leben, sollen ein einjähriges Chancen-Aufenthaltsrecht er-
werben können (§ 104c), um die Möglichkeit zu erhalten, in dieser Zeit die übrigen Voraus-
setzungen für ein Bleiberecht nach den geänderten Regelungen der §§ 25a und 25b des 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) zu erfüllen (insbesondere Lebensunterhaltssicherung, 
Sprachkenntnisse und Identitätsnachweis). Straftäter bleiben vom Chancen-Aufenthalts-
recht ausgeschlossen, ebenso Personen, die ihre Abschiebung aufgrund von Falschanga-
ben oder aktiver Identitätstäuschung verhindert haben. Vom Chancen-Aufenthaltsrecht pro-
fitieren nur Ausländer, die sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen. 
Sofern die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Auf-
enthG nach der einjährigen Aufenthaltsdauer nicht erfüllt sind, fallen die Betroffenen in den 
Status der Duldung zurück, da es sich beim Chancen-Aufenthaltsrecht um eine einmalige 
Sonderregelung ohne Verlängerungsmöglichkeit handelt. So soll der Eindruck vermieden 
werden, dass Betroffene vorrangig durch bloßes Zuwarten in einen Aufenthaltstitel hinein-
wachsen können. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG nach Ab-
lauf der einjährigen Probezeit setzt die Erfüllung der an diese Norm anknüpfenden Integra-
tionsleistungen voraus.  

Die geltenden Bleiberechtsregelungen sollen moderat weiterentwickelt werden. Dabei soll 
die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft im Blick behalten werden. Diejenigen, die gut in 
Deutschland integriert sind und für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen können, sollen 
schneller einen rechtssicheren Aufenthaltsstatus erhalten.  

Gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende sollen bereits nach drei Jahren Aufent-
halt in Deutschland sowie bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25a AufenthG erhalten. 

Um besondere Integrationsleistungen von geduldeten Menschen zu würdigen, werden die 
in § 25b AufenthG vorgesehenen Voraufenthaltszeiten um jeweils zwei Jahre reduziert. Die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG soll somit bereits nach sechs 
bzw. vier Jahren (sofern minderjährige ledige Kinder in häuslicher Gemeinschaft leben) 
möglich sein. Im Übrigen bleiben die Voraussetzungen und Anforderungen unverändert, für 
Inhaber des Chancen-Aufenthaltsrechts erfolgen Anpassungen in Bezug auf die für diese 
geltenden Erteilungsvoraussetzungen (Identitätsklärung und Anrechnung von Vordul-
dungszeiten).  

Der Koalitionsvertrag sieht eine Rückführungsoffensive vor, um Ausreisen konsequenter 
umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. Eine konse-
quente Rückführung ist im Interesse der Akzeptanz einer humanitären Migrationspolitik ge-
boten. Die vorgeschlagenen Änderungen sehen im Hinblick auf die konsequente Beendi-
gung des Aufenthalts von Straftätern und Gefährdern eine Effektivierung der Regelung über 
deren Ausweisung vor. Zur besseren Durchsetzung bestehender Ausreisepflichten sind 
praktikablere Regelungen zur Abschiebungshaft von Straftätern vorgesehen.  

Zur Steigerung der Attraktivität der Bundesrepublik Deutschland als Einwanderungsziel für 
ausländische Fachkräfte werden diejenigen Normen, die im Fachkräfteeinwanderungsge-
setz nur befristet in Kraft gesetzt wurden, entfristet und damit dauerhaft anwendbar. Zudem 
wird der Familiennachzug für Familienangehörige von Fachkräften erleichtert, indem vor 
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der Erteilung eines Visums an die Familienangehörigen künftig auf das Erfordernis des 
Nachweises deutscher Sprachkenntnisse verzichtet wird. 

Für bestimmte Gruppen von Asylbewerbern sollen der Integrationskurs und der Berufs-
sprachkurs künftig grundsätzlich unabhängig vom Einreisedatum zugänglich sein, unab-
hängig vom Herkunftsland der betroffenen Personen. Dies soll ihnen die Aufnahme einer 
Beschäftigung erleichtern. Damit wird auch dem Interesse der Arbeitgeber entsprochen, die 
mangelnde Deutschsprachkenntnisse als ein Haupthindernis für die Beschäftigung von 
Ausländerinnen und Ausländern benennen. Die in einer Ausbildung o-der Beschäftigung 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten können den Betroffenen außerdem für den Fall 
einer Rückkehr in ihre Heimatländer dienlich sein. 

Ein Zugang zu Integrationsmaßnahmen des Bundes ist für Personen mit einer Aufenthalts-
erlaubnis nach § 24 AufenthG angezeigt. § 44 Absatz 4 AufenthG ist insofern klarstellend 
zu ergänzen und die Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ausdrücklich aufzunehmen. 

C. Alternativen 

Keine. (Muss ergänzt werden) 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

[getrennt für Bund und Länder (inkl. Kommunen)] 

 

E. Erfüllungsaufwand 

[§ 2 des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates; maßgeblich ist 
der Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorha-
ben der Bundesregierung.] 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

[…] 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

[§ 2 Absatz 2 des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates] 

[…] 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

[…] 
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

[getrennt für Bund, Länder und Kommunen] 

[…] 

F. Weitere Kosten 

[insbesondere sonstige Kosten für die Wirtschaft, Kosten für soziale Sicherungssysteme, 
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau] 

[…] 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern und 
für Heimat 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Chancen-Aufenthalts-
rechts 

(Chancen-Aufenthaltsgesetz – ChAR-Gesetz) 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

[Änderung des Aufenthaltsgesetzes] 

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2467) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach „§ 104b“ wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 104c Chancen-Aufenthaltsrecht“ 

2. In § 25 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „auf Grund eines besonders schwerwiegen-
den Ausweisungsinteresses nach § 54 Absatz 1“ durch die Wörter „unter den Voraus-
setzungen des § 53 Absatz 3a“ ersetzt 

3. § 25a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 wird das Wort „vier“ jeweils durch 
das Wort „drei“ ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe „21“ durch die Angabe „27“ ersetzt. 

4. § 25b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird das Wort „acht“ durch das Wort „sechs“ und das 
Wort „sechs“ durch das Wort „vier“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 6 werden folgende Absätze angefügt: 

„(7) Besitzt der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 104c, sind für die An-
wendung des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 auch die in § 60b Absatz 5 Satz 1 ge-
nannten Zeiten anzurechnen. 

(8) Einem Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104c soll eine Aufent-
haltserlaubnis nach Absatz 1 nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des § 
5 Absatz 1 Nummer 1a erfüllt sind. Hat der Ausländer die erforderlichen und ihm 
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zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen, kann sie abweichend 
von Satz 1 erteilt werden.“ 

5. § 30 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach den Wörtern „Aufenthaltserlaubnis nach“ werden die Angaben „§ 18a, § 18b 
Absatz 1“ und ein Komma eingefügt. 

b) Nach der Angabe „§ 18d“ wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

c) Nach der Angabe „§ 18f“ werden die Wörter „oder § 19c Absatz 2 in Verbindung 
mit § 6 der Beschäftigungsverordnung in der Fassung des Artikels 51 Nummer 6 
des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307)“ 
eingefügt. 

6. § 32 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach den Wörtern „Aufenthaltserlaubnis nach“ werden die Angaben „§ 18a, § 18b 
Absatz 1“ und ein Komma eingefügt. 

b) Nach der Angabe „§ 18d“ wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

c) Nach der Angabe „§ 18f“ werden die Wörter „oder § 19c Absatz 2 in Verbindung 
mit § 6 der Beschäftigungsverordnung in der Fassung des Artikels 51 Nummer 6 
des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307)“ 
eingefügt. 

7. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 werden in Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b die Wörter „die vor dem 1. 
August 2019 in das Bundesgebiet eingereist sind,“ sowie die Wörter „, nicht aus 
einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes stammen“ gestrichen. 

b) In Absatz 4 Satz 2 werden in Nummer 3 nach der Angabe „§ 25 Absatz 5“ die 
Wörter „oder nach § 24“ eingefügt. 

8. In § 45a werden in Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 die Wörter „vor dem 1. August 2019 in 
das Bundesgebiet eingereist sind, er“ sowie „, nicht aus einem sicheren Herkunftsstaat 
nach § 29a des Asylgesetzes stammt“ gestrichen. 

9. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3a wird wie folgt gefasst: 

„3a) Ein Ausländer, der als Asylberechtigter anerkannt ist, der im Bundesgebiet die 
Rechtsstellung eines ausländischen Flüchtlings im Sinne des § 3 Absatz 1 des Asylge-
setzes oder eines subsidiär Schutzberechtigten im Sinne des § 4 Absatz 1 des Asylge-
setzes genießt oder der einen von einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland aus-
gestellten Reiseausweis nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) besitzt, darf nur bei Vorliegen zwingender 
Gründe der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung ausgewiesen werden.“ 

b) Absatz 3b wird aufgehoben. 

c) In Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Ab-
satz 3a“ ersetzt. 
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10. In § 62 Absatz 3 werden in Satz 4 nach dem Wort „ausgeht“ die Wörter „oder bei dem 
ein Fall des § 54 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b oder Absatz 2 Nummer 1 bis 3 vorliegt“ 
eingefügt. 

11. Nach § 104b wird folgender § 104c eingefügt: 

„§ 104c 

Chancen-Aufenthaltsrecht 

(1) Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer. 1 und 1a 
und Absatz 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich am 1. Januar 2022 seit 
mindestens fünf Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltser-
laubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet aufgehalten hat und er 

1. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland 
und zur Rechts- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt, 

2. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, 
wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen 
wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Aus-
ländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben, 

3. seine Abschiebung nicht aufgrund eigener falscher Angaben oder aufgrund seiner Täu-
schung über seine Identität oder Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist. 

Die Aufenthaltserlaubnis wird für ein Jahr erteilt und kann nur als Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25b verlängert werden. Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt wer-
den. Sie gilt als Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5; die §§ 9 und 26 Absatz 4 finden 
keine Anwendung. Der Antrag auf Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels als nach § 25b 
entfaltet nicht die Wirkung nach § 81 Absatz 4.  

(2) Dem Ehegatten, dem Lebenspartner und minderjährigen, ledigen Kindern, die mit 
einem Begünstigten nach Absatz 1 in häuslicher Gemeinschaft leben, soll unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 eine Aufenthaltserlaubnis auch dann erteilt 
werden, wenn diese sich am 1. Januar 2022 noch nicht seit mindestens fünf Jahren unun-
terbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Grün-
den im Bundesgebiet aufgehalten haben. Das Gleiche gilt für das volljährige ledige Kind, 
wenn es bei der Einreise minderjährig war. 

(3) Hat der Ausländer oder ein in häuslicher Gemeinschaft lebender Ehegatte, Leben-
spartner oder minderjähriges Kind Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 
begangen, führt dies zur Versagung der Aufenthaltserlaubnis nach dieser Vorschrift für an-
dere Mitglieder der Kernfamilie. Satz 1 gilt nicht für die Mitglieder der Kernfamilie eines 
Ausländers, der Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 begangen hat, wenn 
es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, ihnen den weiteren Aufenthalt 
zu ermöglichen.“ 
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Artikel 2 

Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

In § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Staatsangehörigkeitsgesetzes werden nach der 
Angabe „§§ 23a, 24, 25 Absatz 3 bis 5“ die Wörter „und § 104c“ eingefügt. 

Artikel 3  

Änderung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 

Artikel 54 Absatz 2 des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vom 15. August 2019 
(BGBl. I S. 1307) wird aufgehoben. 

Artikel 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) § 104c des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt durch (…) geändert worden ist, tritt zwei Jahre 
nach Inkrafttreten gemäß Absatz 1 außer Kraft.  
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Am 31. Dezember 2021 haben sich in der Bundesrepublik Deutschland 242.029 geduldete 
Ausländer aufgehalten, davon 104.444 seit mehr als fünf Jahren. Viele der heute Gedulde-
ten sind im Zuge des präzedenzlosen Migrationsgeschehens in den Jahren 2015 und 2016 
gekommen. Diese Menschen haben aus verschiedenen Gründen die Bundesrepublik 
Deutschland nicht verlassen, obwohl sie als vollziehbar Ausreise-pflichtige dazu gesetzlich 
verpflichtet waren. Eine Abschiebung ist aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht 
möglich und wird voraussichtlich auch in nächster Zeit in vielen Fällen nicht möglich sein. 
In der Zwischenzeit haben sich einige dieser Menschen wirtschaftlich und sozial integriert, 
erfüllen aber zum Teil noch nicht die Voraussetzungen des Voraufenthalts hinsichtlich der 
Bleiberechtsregelung des § 25b AufenthG. Andere sind trotz ausgeprägter Bereitschaft zur 
Integration und entsprechendem Bemühen noch nicht in der Lage, die erforderlichen Vo-
raussetzungen zu erfüllen. 

Diesen Menschen soll grundsätzlich eine aufenthaltsrechtliche Perspektive eröffnet und die 
Chance eingeräumt werden, die notwendigen Voraussetzungen für einen dauerhaften Auf-
enthalt zu erlangen. Die bisherige Praxis der Erteilung von sogenannten „Kettenduldungen“ 
ist integrationshemmend und verursacht bei den zuständigen Behörden hohen Aufwand. 
Es sollen positive Anreize für die Integration und die für eine geordnete Migration wesentli-
che Identitätsklärung gesetzt werden. Die Lebensplanung für langjährig in Deutschland auf-
hältige Menschen soll verlässlicher werden, wenn diese bestimmte Integrationsvorausset-
zungen erfüllen. Durch das mögliche Hineinwachsen in ein Aufenthaltsrecht soll im Ergeb-
nis auch die hohe Zahl der Geduldeten deutlich reduziert, und die Ausländerbehörden sol-
len von der immer wieder erforderlichen Verlängerung von Duldungen entlastet werden.  

Es sind zudem weitere – auch gesetzliche – Schritte erforderlich, um die zuständigen Be-
hörden in die Lage zu versetzen, den legalen Aufenthalt von Straftätern und Gefährdern zu 
beenden. Darüber hinaus müssen die Vollzugsbehörden über handhabbare Rechtsgrund-
lagen verfügen, um eine vollziehbare Ausreisepflicht von Straftätern auch durchzusetzen. 

Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist die Bundes-
republik Deutschland auch auf die Einwanderung von qualifizierten Fachkräften aus Dritt-
staaten angewiesen. Hierzu hat der Gesetzgeber in den letzten zwei Jahrzehnten – zuletzt 
insbesondere durch das am 1. März 2020 in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsge-
setz - fundamentale Weichen gestellt. Allerdings sind weitere gesetzgeberische Maßnah-
men erforderlich, damit die Bundesrepublik Deutschland für die weltweit nachgefragten 
Fachkräfte und ihre Familienangehörigen als Einwanderungsland noch attraktiver wird. 

Für Asylbewerber sind mangelnde deutsche Sprachkenntnisse nach Einschätzung der Ar-
beitsverwaltung und vieler Arbeitgeber nach wie vor das größte Hindernis für die Aufnahme 
einer möglichst bedarfsdeckenden Beschäftigung. Dies wird auch durch zahlreiche wissen-
schaftliche Erkenntnisse belegt. Um die Aufnahme einer Beschäftigung zu erleichtern, soll 
der frühzeitige Erwerb deutscher Sprachkenntnisse unabhängig vom Herkunftsland der be-
troffenen Personen gefördert werden.  

Mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststel-
lung des Bestehens eines Massenzustroms von Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des 
Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
wurde die Richtlinie 2001/55/EG erstmals angewandt. Für die nationale Umsetzung dieser 
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Richtlinie ist § 24 AufenthG einschlägig. Integrationspolitisch wurde diese Vorschrift bislang 
mangels praktischer Relevanz in den §§ 43 ff. AufenthG nicht berücksichtigt. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht des § 104c AufenthG-E wird dem Bedürfnis der seit 
Jahren im Bundesgebiet lebenden geduldeten und zumeist gut integrierten Ausländer nach 
einer Aufenthaltsperspektive in Deutschland Rechnung getragen. Ihnen wird die Chance 
eingeräumt, noch fehlende Voraussetzungen für einen dauerhaften Aufenthalt nachzuho-
len. Hierzu gehören vor allem die Identitätsklärung, die Lebensunterhaltssicherung sowie 
erforderliche Sprachkenntnisse. Um die Nachholung der fehlenden Voraussetzungen zu 
erleichtern, wird den Betreffenden eine auf ein Jahr begrenzte Aufenthaltserlaubnis als 
Chancen-Aufenthaltsrecht erteilt.  

Menschen, die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren geduldet, gestattet oder mit einer Auf-
enthaltserlaubnis in Deutschland leben, sollen dabei eine einjährige Aufenthaltserlaubnis 
auf Probe erhalten (§ 104c AufenthG-E), um ihnen die Chance einzuräumen, in dieser Zeit 
die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht nach den §§ 25a und 25b AufenthG zu 
erfüllen (insbesondere Lebensunterhaltssicherung, Sprachkenntnisse und Identitätsnach-
weis). Straftäter bleiben von der Chancen-Regelung ausgeschlossen, ebenso Personen, 
die ihre Abschiebung aufgrund von Falschangaben oder aktiver Identitätstäuschung verhin-
dert haben. Es wird ein Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung abver-
langt. Sofern die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b 
AufenthG nach der einjährigen Aufenthaltsdauer nicht erfüllt sind, fallen die Betroffenen in 
den Status der Duldung zurück. Damit soll verdeutlicht werden, dass es sich beim Chancen-
Aufenthaltsrecht um eine einmalige Sonderregelung ohne Verlängerungsmöglichkeit han-
delt. So soll der Eindruck vermieden werden, dass Betroffene vorrangig durch bloßes Zu-
warten in einen Aufenthaltstitel hineinwachsen können. Die Erteilung der Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25b AufenthG nach Ablauf der einjährigen Probezeit setzt die Erfüllung der an 
diese Norm anknüpfenden Integrationsleistungen voraus. 

Die geltenden Bleiberechtsregelungen sollen moderat weiterentwickelt und dabei die Integ-
rationsfähigkeit der Gesellschaft im Blick behalten werden. Diejenigen, die gut in Deutsch-
land integriert sind und für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen können, sollen schneller 
einen rechtssicheren Aufenthaltsstatus erhalten.  

Gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende sollen nach drei Jahren Aufenthalt in 
Deutschland sowie bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25a erhalten. 

Um besondere Integrationsleistungen von geduldeten Menschen zu würdigen, werden die 
in § 25b AufenthG vorgesehenen Voraufenthaltszeiten um jeweils zwei Jahre reduziert. Die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b soll somit bereits nach sechs bzw. vier 
Jahren (sofern minderjährige ledige Kinder in häuslicher Gemeinschaft leben) möglich sein. 
Im Übrigen bleiben die Voraussetzungen und Anforderungen unverändert. Zeiten der Dul-
dung, in denen der Ausländer im Besitz einer Duldung für Personen mit ungeklärter Identität 
war, werden indes gemäß § 60b Absatz 5 Satz 1 AufenthG nicht für eine Aufenthaltserlaub-
nis nach §§ 25a, 25b angerechnet. Geduldete sollen insoweit nicht von Vorduldungszeit-
räumen profitieren können, in denen sie nicht zur Klärung ihrer Identität beigetragen haben. 
Anderes soll für Inhaber des Chancen-Aufenthaltsrechts gelten, die ihre Identitätsklärung 
innerhalb des einjährigen Erteilungszeitraums nachgeholt haben. 

Der Koalitionsvertrag sieht eine Rückführungsoffensive vor, um Ausreisen konsequenter 
umzusetzen, insbesondere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. Eine konse-
quente Rückführung ist im Interesse der Akzeptanz einer humanitären Migrationspolitik ge-
boten. Die vorgeschlagenen Änderungen sehen im Hinblick auf die konsequente Beendi-
gung des Aufenthalts von Straftätern und Gefährdern eine Effektivierung der Regelung über 
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deren Ausweisung vor. Zur besseren Durchsetzung bestehender Ausreisepflichten von 
Straftätern sind praktikablere Regelungen zur Abschiebungshaft vorgesehen. 

Zur Steigerung der Attraktivität der Bundesrepublik Deutschland als Einwanderungsziel für 
ausländische Fachkräfte werden diejenigen Normen, die im Fachkräfteeinwanderungsge-
setz nur befristet in Kraft gesetzt worden waren (§§ 16d Absatz 4 Nummer 2, 17 Absatz 1 
und 20 Absatz 1 AufenthG), entfristet und damit dauerhaft anwendbar. Mit § 16d Absatz 4 
Nummer 2 AufenthG erhält die Bundesagentur für Arbeit dauerhaft eine sichere Rechts-
grundlage für die Verhandlung von Vermittlungsabsprachen mit den Arbeitsverwaltungen 
von Drittstaaten auch für Berufe außerhalb des Gesundheits- und Pflegesektors. Durch die 
Entfristung der Ausbildungsplatzsuche (§ 17 Absatz 1 AufenthG) wird die Möglichkeit der 
Potenzialzuwanderung gestärkt. Die Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte mit beruflicher Aus-
bildung soll dauerhaft die Möglichkeit bieten, dass Arbeitgeber eine passende Fachkraft vor 
dem Abschluss eines Arbeitsvertrags direkt vor Ort kennenlernen können. Durch die Ände-
rungen in §§ 30 und 32 AufenthG wird der Familiennachzug für Familienangehörige von 
allen Fachkräften und IT-Spezialisten dadurch erleichtert, dass die Familienangehörigen im 
Visumverfahren keinen Nachweis über bestehende deutsche Sprachkenntnisse mehr er-
bringen müssen. 

Der Integrationskurs und der Berufssprachkurs sollen grundsätzlich unabhängig vom Ein-
reisedatum für bestimmte Gruppen von Gestatteten, zugänglich sein, unabhängig vom Her-
kunftsland der betroffenen Person. Ziel ist, ihnen durch den frühzeitigen Erwerb deutscher 
Sprachkenntnisse die Aufnahme einer Beschäftigung zu erleichtern. Neben der Stichtags-
regelung wird daher der allgemeine Ausschluss vom Zugang zum Kursangebot von Asyl-
bewerbern aus sicheren Herkunftsstaaten nach § 29a AsylG aufgehoben. Ein Zugang zu 
Integrationsmaßnahmen des Bundes ist für Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 24 AufenthG angezeigt. § 44 Absatz 4 AufenthG ist insofern klarstellend zu ergänzen und 
die Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ausdrücklich aufzunehmen 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Aufenthaltsgesetzes (Ar-
tikel 1) ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 (Aufenthalts- und Niederlassungsrecht 
der Ausländer) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes(GG). 

Für das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer steht dem Bund das Gesetz-
gebungsrecht zu, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen 
Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht (Artikel 72 Absatz 2 GG). 
Ohne eine bundeseinheitliche Regelung der von dem vorliegenden Gesetzentwurf betroffe-
nen Sachverhalte wären erhebliche Beeinträchtigungen des länderübergreifenden Rechts-
verkehrs bei Einreise und Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet zu erwarten und eine 
im gesamtstaatlichen Interesse liegende Steuerung der Zugangs- und Aufenthaltsbedin-
gungen von Ausländern nicht möglich. Deshalb ist eine bundesgesetzliche Regelung zur 
Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland geschlossen hat, vereinbar. 
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VI. Gesetzesfolgen 

[Welche wesentlichen Auswirkungen hat der Entwurf? Welche unbeabsichtigten Nebenwir-
kungen können eintreten? Hier genügen grundsätzliche Ausführungen; Einzelheiten kön-
nen im besonderen Teil erläutert werden.] 

[Arbeitshilfe des BMI zur Gesetzesfolgenabschätzung] 

[…] 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

[Ist vorgesehen, Regelungen zu vereinfachen oder aufzuheben? Sollen Veraltungsverfah-
ren vereinfacht werden? Hier genügen grundsätzliche Ausführungen; Einzelheiten können 
im besonderen Teil erläutert werden.] 

[…] 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

[Arbeitshilfe: „eNAP – eNachhaltigkeitsprüfung“. Welche Regeln und Indikatoren der Deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie sind betroffen? Entspricht der Entwurf der Nachhaltigkeits-
strategie?] 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nach-
haltigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Eine Nachhaltig-
keitsrelevanz in Bezug auf einzelne Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie ist nicht gege-
ben. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

[Welche Einnahmen und Ausgaben entfallen auf den Bundeshaushalt für den Zeitraum der 
jeweils gültigen mehrjährigen Finanzplanung des Bundes? Welche Auswirkungen haben 
die geplanten Regelungen auf die Haushalte der Länder und Kommunen? Hier sollten min-
destens die Angaben aus dem Vorblatt zu Buchstabe D übernommen werden.] 

[Arbeitshilfe: BMF-Vorgaben für die Darstellung der Auswirkungen von Gesetzgebungs-
vorhaben auf Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Haushalte] 

[…] 

4. Erfüllungsaufwand 

[Welche finanziellen und zeitlichen Be- oder Entlastungen sind durch die geplanten Rege-
lungen für die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltung zu erwarten? Hier 
sind mindestens die Angaben aus dem Vorblatt zu Buchstabe E zu übernehmen und ggf. 
zu erläutern. Tabellarische Darstellungen können hier die Übersichtlichkeit verbessern.] 

[Arbeitshilfe: Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Rege-
lungsvorhaben der Bundesregierung] 

[…] 

5. Weitere Kosten 

[Welche sonstigen direkten oder indirekten Kosten entstehen für die Wirtschaft, insbeson-
dere für mittelständische Unternehmen? Welche Auswirkungen auf die Einzelpreise und 

http://www.intranet.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Steuerung/Arbeitshilfe_GfA.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.enap.bund.de/
https://www.intranet.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Rechtsvorschriften/Arbeitshilfe_BMF.pdf
https://www-skm.destatis.de/webskm/misc/ErfuellungsaufwandHandbuch.pdf
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das Preisniveau sind zu erwarten? Hier sollten mindestens die Angaben aus dem Vorblatt 
zu Buchstabe F übernommen und ggf. erläutert werden.] 

[…] 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

[Hier sind Ausführungen insbesondere zu folgenden Fragestellungen erforderlich: Welche 
Auswirkungen haben die Regelungen für Verbraucherinnen und Verbraucher? Welche 
gleichstellungspolitischen und demografischen Auswirkungen und welche Auswirkungen 
auf die Wahrung und Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse sind zu erwarten? Sind 
die von den Beteiligten nach § 45 Absatz 1 bis 3 GGO ermittelten Gesetzesfolgen auf deren 
Wunsch darzustellen?] 

[Arbeitshilfe:  Leitfaden des BMI zum „Gleichwertigkeits-Check“] 

[…] 

VII. Befristung; Evaluierung 

[Ist eine Befristung vorgesehen? Warum kommt eine Befristung nicht in Betracht? Nach 
welchem Zeitraum ist zu prüfen, ob die beabsichtigten Wirkungen der Regelungen erreicht 
worden sind, ob die entstandenen Kosten in einem angemessenen Verhältnis zu den Er-
gebnissen stehen und welche Nebenwirkungen eingetreten sind? Warum ist eine Evaluie-
rung nicht erforderlich?] 

[…] 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Zu Nummer 1 

Das neue Chancen-Aufenthaltsrecht wird als § 104c in das Aufenthaltsgesetz eingefügt. 

Zu Nummer 2 (§ 25) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Absenkung des Ausweisungsschutzes in § 53 
Absatz 3a AufenthG-E. Die Änderung passt den Maßstab von „schwerwiegenden Auswei-
sungsinteresses nach § 54 Absatz 1“ an, indem auf die Voraussetzungen des § 53 Absatz 
3a“ abgestellt wird. Der Ausschlusstatbestand gilt für Asylberechtigte sowie über den Ver-
weis in § 25 Absatz 2 Satz 2 für anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Geschützte.  

Durch die Anpassung wird verhindert, dass ein ausgewiesener Ausländer in bestimmten 
Fällen trotz Ausweisung einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis behalten 
würde, so dass die Ausweisung ins Leere laufen und rechtfolgenlos bleiben würde. Dies 
wäre bei Beibehaltung der jetzigen Fassung der Fall. Durch die Verweisung auf § 53 Absatz 
3a AufenthG-E ist gewährleistet, dass für das Erlöschen des Aufenthaltstitels durch Aus-
weisung und den Anspruch nach § 25 Absatz 2 AufenthG dieselben Voraussetzungen für 
Asylberechtigte, Flüchtlinge (§ 3 Absatz 1 AsylG) und subsidiär Schutzberechtigte (§ 4 Ab-
satz 1 AsylG) bestehen. 

In Fällen, in denen ein Ausländer ausgewiesen ist, aber sein Schutzstatus aufgrund der 
höheren Anforderungen an die Entziehung des Schutzstatus nicht entzogen werden kann, 

https://plattform.egesetz.zd.in.bund.de/egesetzgebung-platform-backend/arbeitshilfen/download/50
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liegt ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 1 AufenthG (Asylberechtigte und Flücht-
linge) oder § 60 Absatz 2 AufenthG (subsidiär Schutzberechtigte) vor. Eine Abschiebung 
ist demnach aus rechtlichen Gründen unmöglich; dem Ausländer ist in der Folge grundsätz-
lich eine Duldung nach § 60a Absatz 2 AufenthG zu erteilen. 

Zu Nummer 3 (§ 25a) 

Zu Buchstabe a 

Die Regelung ermöglicht gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden die Aufent-
haltsgewährung nach § 25a AufenthG, wenn sie sich seit drei Jahren ununterbrochen ge-
duldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten haben. 
Es wird darüber hinaus nur noch ein dreijähriger erfolgreicher Schulbesuch vorausgesetzt. 

Zu Buchstabe b 

Der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG kann nunmehr 
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres gestellt werden.  

Zu Nummer 4 (§ 25b) 

Zu Buchstabe a 

Die Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration setzt nur noch voraus, dass sich der 
Ausländer seit sechs Jahren bzw. mit minderjährigen ledigen Kindern in häuslicher Gemein-
schaft seit vier Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaub-
nis im Bundesgebiet aufgehalten hat. Geduldete müssen regelmäßig die besondere Pass-
beschaffungspflicht nach § 60b Absatz 2 AufenthG erfüllen. Umfasst von der Nicht-Anrech-
nung sind insofern Zeiten, in denen der Ausländer wegen Nichterfüllung dieser Pflicht eine 
Duldung für Personen mit ungeklärter Identität nach § 60b AufenthG hatte (§ 60b Absatz 5 
Satz 1 AufenthG). 

Zu Buchstabe b 

Zu Absatz 7: 

Inhaber des Chancen-Aufenthaltsrechts nach § 104c AufenthG-E erhalten gemäß Absatz 
7 nach Ablauf der einjährigen Gültigkeitsdauer bei Vorliegen der Voraussetzungen einen 
Aufenthaltstitel nach § 25b AufenthG, ohne dass in diesen Fällen § 60b Absatz 5 AufenthG 
Anwendung findet. Das bedeutet, dass Zeiten, in denen der Ausländer seiner besonderen 
Passbeschaffungspflicht in der zurückliegenden Zeit nicht nachgekommen ist, für die Tite-
lerteilung nach § 25b AufenthG unschädlich sind, auch wenn es sich um Zeiten handelt, in 
denen der Ausländer im Besitz einer Duldung für Personen mit ungeklärter Identität nach § 
60b war. Mit dieser “Ausnahmeregelung“ wird der Gedanke des Chancen-Aufenthaltsrechts 
konsequent fortentwickelt, weil es andernfalls zu Wertungswidersprüchen käme, Auslän-
dern mit Chancen-Aufenthaltsrecht nach Ablauf der einjährigen Probezeit bei Erfüllung der 
notwendigen Voraussetzungen (wie Identitätsklärung) wieder in den Status der Duldung – 
und damit der vollziehbaren Ausreisepflicht – zurückzustufen. Sinn und Zweck der Neu-
Regelung des § 104c AufenthG-E, insbesondere die Anreizwirkung zur Identitätsklärung, 
würde so konterkariert werden. Die Ausnahme ist indes auf diesen Personenkreis be-
schränkt; in den sonstigen Fällen gilt die Nichtanrechnung von Vorduldungszeiten nach § 
60b Absatz 5 AufenthG uneingeschränkt. 

Zu Absatz 8: 

Abweichend von § 5 Absatz 3 Satz 2 AufenthG, wonach bei Inhabern humanitärer Aufent-
haltstitel im Ermessen von der Regelerteilungsvoraussetzung der geklärten Identität abge-
sehen werden kann, findet § 5 Absatz 1 Nummer 1a AufenthG Anwendung. Die geklärte 
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Identität ist bei Titelinhabern nach § 104c eine Regelerteilungsvoraussetzung für den Über-
gang in ein Bleiberecht. Sofern der Ausländer die erforderlichen und ihm zumutbaren Maß-
nahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat, liegt die Erteilung des Aufenthaltstitels nach 
§ 25b im Ermessen der Ausländerbehörde. 

Zu Nummer 5 (§ 30) 

Die Änderungen bewirken, dass Ehegatten von Fachkräften (d.h. Inhabern von Aufenthalts-
titeln nach § 18a oder 18b Absatz 1 AufenthG) oder von Ausländern mit ausgeprägter be-
rufspraktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Informations- oder Kommunikationstechno-
logie (d.h. Inhabern von Aufenthaltstiteln nach § 19c Absatz 2 AufenthG in Verbindung mit 
§ 6 der Beschäftigungsverordnung) keine einfachen Deutschkenntnisse mehr vor Erteilung 
des Visums zum Zweck des Ehegattennachzugs nachweisen müssen. Hierdurch wird der 
Ehegattennachzug zu Fachkräften und IT-Spezialisten vereinfacht und die Fachkräfteein-
wanderung insgesamt attraktiver ausgestaltet. Hinsichtlich des Ehegattennachzugs werden 
damit die allein auf dem nationalen Recht begründeten Aufenthaltstitel §§ 18a, 18b Absatz 
1 AufenthG und § 19c Absatz 2 AufenthG in Verbindung mit § 6 der Beschäftigungsverord-
nung den auf europarechtlichen Vorgaben beruhenden Aufenthaltstiteln Blaue Karte EU (§ 
18b Absatz 2 AufenthG), ICT-Karte (§ 19 AufenthG), Mobiler-ICT-Karte (19b AufenthG) so-
wie den ebenfalls auf europarechtlichen Vorgaben beruhenden Aufenthaltstiteln für For-
scher (§ 18d AufenthG) und mobile Forscher (§ 18f AufenthG) gleichgestellt. 

Zu Nummer 6 (§ 32) 

Die Änderungen bewirken, dass minderjährige ledige Kinder, die das 16. Lebensjahr voll-
endet haben und den Lebensmittelpunkt nicht zusammen mit ihren Eltern oder dem allein 
personensorgeberechtigten Elternteil in das Bundesgebiet verlegen, die in § 32 Absatz 2 
Satz 1 AufenthG niedergelegten Voraussetzungen für den Kindernachzug (Beherrschung 
der deutschen Sprache oder Gewährleistung der Einfügung in die Lebensverhältnisse der 
Bundesrepublik Deutschland) nicht erfüllen müssen, wenn der Kindernachzug zu einer 
Fachkraft (d.h. dem Inhaber eines Aufenthaltstitels nach §§ 18a oder 18b Absatz 1 Auf-
enthG) oder zu einem Ausländer mit ausgeprägter berufspraktischer Erfahrung auf dem 
Gebiet der Informations- oder Kommunikationstechnologie (d.h. dem Inhaber eines Aufent-
haltstitels nach § 19c Absatz 2 AufenthG in Verbindung mit § 6 der Beschäftigungsverord-
nung) erfolgen soll. Hinsichtlich des Kindernachzugs werden damit die allein auf dem nati-
onalen Recht begründeten Aufenthaltstitel §§ 18a, 18b Absatz 1 AufenthG und § 19c Ab-
satz 2 AufenthG in Verbindung mit § 6 der Beschäftigungsverordnung den auf europarecht-
lichen Vorgaben beruhenden Aufenthaltstiteln Blaue Karte EU (§ 18b Absatz 2 AufenthG), 
ICT-Karte (§ 19 AufenthG), Mobiler-ICT-Karte (19b AufenthG) sowie den ebenfalls auf eu-
roparechtlichen Vorgaben beruhenden Aufenthaltstiteln für Forscher (§ 18d AufenthG) und 
mobile Forscher (§ 18f AufenthG) gleichgestellt. 

Zu Nummer 7 (§ 44) 

Zu Buchstabe a 

Mit Streichung der Stichtagsregelung gilt die Regelung über den Stichtag hinaus. Der Zu-
gang zum Integrationskurs wird ausgeweitet, indem der allgemeine Ausschluss von Asyl-
bewerbern aus sicheren Herkunftsstaaten nach § 29a AsylG aufgehoben wird. Bestimmte 
Gruppen von Gestatteten können damit grundsätzlich unabhängig vom Einreisedatum und 
ihrem Herkunftsland zur Teilnahme am Integrationskurs im Rahmen verfügbarer Kursplätze 
zugelassen werden, um ihre Integrationschancen sowie ihre Chancen auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt zu verbessern. Der Integrationskurs ist als Grundangebot wesent-
liche Voraussetzung für die Integration in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftli-
che Leben vorgesehen. Ziel der Änderung ist, der betroffenen Gruppe durch den frühzeiti-
gen Erwerb deutscher Sprachkenntnisse die Aufnahme einer Beschäftigung zu erleichtern. 
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Hierdurch soll die Abhängigkeit dieser Personengruppe von Sozialleistungen reduziert be-
ziehungsweise vermieden werden. Der Spracherwerb ist zudem wichtiger Schlüsselfaktor 
für den gesellschaftlichen Zugang. Zum Beispiel würde das frühzeitige Erlernen der deut-
schen Sprache Eltern in die Lage versetzen, die Schulausbildung ihrer Kinder besser zu 
unterstützen. 

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung des § 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 AufenthG stellt klar, dass Personen 
mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG zu den Integrationskursen im Rahmen 
verfügbarer Kurs-plätze zugelassen werden können. Dies erfolgt zur Klarstellung, dass bei 
einem Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG unabhängig von der Dauer des im Einzelfall 
ausgestellten Aufenthaltstitels ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist. 
Mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststel-
lung des Bestehens eines Massenzustroms von Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des 
Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes 
liegt erstmals ein Anwendungsfall für § 24 AufenthG vor. Die Form des Schutzes kann bis 
zu drei Jahre gelten, wenn die Mitgliedsstaaten sich darüber einig sind. Bei den Vorgaben 
zum Zugang zu Integrationsmaßnahmen allgemein beziehungsweise dem Integrationskurs 
im Besonderen wurde § 24 AufenthG bislang nicht explizit berücksichtigt. Es besteht ein 
Bedarf für Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG, mit einem frühzeitigen 
Spracherwerb ihre Integrationschancen zu erhöhen. Andernfalls würde die Personen-
gruppe mit Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG in dieser Hinsicht schlechter gestellt 
werden als Schutzsuchende aus anderen Herkunftsländern. Diese Personen können in be-
stimmten Fällen noch während des laufenden Asylverfahrens zur Teilnahme zugelassen 
werden (§ 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 AufenthG), bzw. haben nach Anerkennung einer 
Schutzform einen Anspruch auf Teilnahme (§ 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 c) AufenthG).  

Mit Ergänzung des § 24 AufenthG in § 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 AufenthG können die 
betroffenen Personen, im Falle, dass sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz beziehen, von der zuständigen Leistungsbehörde zur Teilnahme am Integrationskurs 
auch verpflichtet werden. 

Zu Nummer 8 (§ 45a) 

Für Gestattete bauen im Rahmen des Gesamtprogramms Sprache der Bundesregierung 
die Maßnahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung wie bisher in der Regel auf 
der allgemeinen Sprachförderung der Integrationskurse auf (§ 45a Absatz 1 Satz 2 Auf-
enthG). Im Sinne eines Gleichklangs des Zugangs zur Sprachförderung des Bundes wird 
die Stichtagsregelung und der allgemeine Ausschluss von Asylbewerbern aus sicheren 
Herkunftsstaaten nach § 29a AsylG gestrichen. Die Regelung wird damit über den Stichtag 
hinaus gelten, unabhängig vom Herkunftsland der betroffenen Person. 

Zu Nummer 9 (§ 53) 

Zu Buchstabe a 

Mit dem Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht vom 15. August 
2019 (BGBl. I S. 1294) wurde § 53 Absatz 3a und 3b AufenthG-E unter anderem unter 
Bezugnahme auf Artikel 14 Absatz 4 der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13.12.2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen als Personen mit internationalem Schutz, für einen einheit-
lichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für 
den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Qualifikationsrichtlinie) neu gefasst. Im Hinblick 
auf die Ausweisung ist allerdings Artikel 24 Absatz 1 und 2 der Qualifikationsrichtlinie die 
einschlägige europäische Rechtsgrundlage (siehe auch EuGH, Urteil vom 24.06.2015 – C-
373/13, BVerwG, Urteil vom 22.02.2017 - 1 C 3.16, VGH Baden-Württemberg Urteil vom 
15.04.2021 – 12 S 2505/20). Durch die Änderung wird dem künftig Rechnung getragen. 
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Der neue § 53a Absatz 3a regelt die in Artikel 24 Absatz 1 und 2 der Qualifikationsrichtlinie 
aufgeführten Gründe, die der Erteilung eines Aufenthaltstitels entgegenstehen, als einheit-
liche Ausweisungsgründe für Asylberechtigte, Flüchtlinge (§ 3 Absatz 1 AsylG) und sub-
sidiär Schutzberechtigte (§ 4 Absatz 1 AsylG). 

Die Anpassung an die zutreffende unionsrechtliche Vorgabe entspricht auch einem geäu-
ßerten Bedürfnis der Länder im Rahmen des Abschlussberichts des BMI vom 10.09.2021 
zu TOP 29 Ziffer 2 und 3 der 211. Innenministerkonferenz vom 4. bis 6.12.2019 in Lübeck 
zur „Umsetzung des Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht.“ 
(Anlage 3, S. 62) und dem Vortrag in der Literatur (siehe etwa Fritzsch, Handlungsbedarf 
auf dem Weg zu einer gut geregelten Migrationspolitik, ZAR 2021,267). Im Einklang mit 
dem EuGH, Urteil vom 24. Juni 2015, C-373/13, EU:C:2015:413 setzt der Begriff der „öf-
fentlichen Ordnung“ voraus, dass außer der sozialen Störung, die jeder Gesetzesverstoß 
darstellt, darüber hinaus eine tatsächliche, gegenwärtige und hinreichend erhebliche Ge-
fahr vorliegt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. Dafür ist Voraussetzung, dass 
die drohende Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung Rechtsgüter von hohem Gewicht 
berührt. Hierunter können Fälle mittlerer und schwerer Kriminalität fallen. 

Der Begriff der "nationalen Sicherheit" umfasst sowohl die innere als auch die äußere Si-
cherheit eines Staates. Dabei ist der Begriff der „nationalen Sicherheit“ gleichbedeutend mit 
dem der „öffentlichen Sicherheit“ (VGH Baden-Württemberg Urteil vom 15.04.2021 – 12 S 
2505/20). Die nationale Sicherheit kann danach berührt sein, wenn das Funktionieren staat-
licher Einrichtungen und seiner wichtigen öffentlichen Dienste beeinträchtigt wird oder eine 
Gefahr für das Überleben der Bevölkerung oder einer erheblichen Störung der auswärtigen 
Beziehungen oder des friedlichen Zusammenlebens der Völker besteht oder militärische 
Interessen beeinträchtigt werden (BVerwG, Urteil vom 22. Februar 2017 – 1 C 3/16) 

Der Ausdruck der „zwingenden Gründe“ deutet auf einen besonders hohen Schweregrad 
der Beeinträchtigung hin (EuGH, Urteil vom 24. Juni 2015, C-373/13, EU:C:2015:413, VGH 
Baden-Württemberg Urteil vom 15.04.2021 – 12 S 2505/20). 

Durch den Wegfall der Verknüpfung der Gefahr mit der konkreten Person in Absatz 3a ent-
fällt zudem der bisherige Ausschluss generalpräventiver Gründe. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat in seinem Urteil vom 12.07.2018 - 1 C 16.17 entschieden, dass generalpräven-
tive Gründe ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 5 Absatz 1 Nummer 2 AufenthG 
begründen können. Im Sinne der Konsistenz der Rechtsordnung hat diese Vorgabe in § 53 
Absatz 3a AufenthG-E gleichermaßen zu gelten. 

Zu Buchstabe b 

Nach der Neufassung erfasst Absatz 3a auch subsidiär Schutzberechtigte (§ 4 Absatz 1 
AsylG), so dass der bisherige Absatz 3b, der Regelungen für subsidiär Schutzberechtigte 
enthielt, entfällt. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine Folgeänderung und redaktionelle Korrektur. Anstelle von Absatz 3 
ist Absatz 3a zu erfassen, der nach Neufassung Ausländer erfasst, denen internationaler 
Schutz im Sinne von § 1 Absatz 1 Nummer 2 des Asylgesetzes zuerkannt wurde. 

Zu Nummer 10 (§ 62) 

Für Straftäter wird eine weitere Ausnahme von der Drei-Monats-Frist des Satz 3 aufgenom-
men. Artikel 15 Absatz 5 Satz 2 der Rückführungsrichtlinie gibt den Mitgliedstaaten auf, 
eine Frist von bis zu sechs Monaten als Höchsthaftdauer zu regeln. Die Regelung in Absatz 
4 sieht dies bereits vor. 
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In Fällen, in denen eine Verurteilung in Höhe der in § 54 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b oder 
Absatz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Voraussetzungen vorliegt, gilt künftig nur noch die 
Sechs-Monats-Höchstfrist des Absatz 4. 

Mit dieser maßvollen Ausweitung ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip weiter gewahrt. Der 
Maßstab an die Verhältnismäßigkeit der Abschiebungshaft ergibt sich vorrangig aus den 
gesetzlichen Voraussetzungen an das Prognoseelement.  

Dies gilt auch vor dem Hintergrund der Entscheidungen des BVerfG (3. Kammer des Zwei-
ten Senats), NVwZ-Beil. 1994, 57 = InfAuslR 1994, 342 (344)) und BVerfG, Beschluss vom 
29. Februar 2000 – 2 BvR 347/00. Aus diesen Entscheidungen folgt, dass es unverhältnis-
mäßig wäre, die Haft anzuordnen, wenn eine Abschiebung absehbar ausgeschlossen ist. 
Eine derartige Änderung liegt hier nicht vor; es wird lediglich für einen weitere Personen-
gruppe die Höchstfrist nach Artikel 15 Absatz 5 der Rückführungsrichtlinie umgesetzt. 

Zu Nummer 11 (§ 104c) 

Zu Absatz 1: 

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis als Chancen-Aufenthalts-
recht ergeben sich aus Absatz 1. Es werden die Geduldeten begünstigt, die sich am 1. 
Januar 2022 seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen gestattet, geduldet oder mit einer 
Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten haben. Die Lebensunterhaltssicherung 
nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 AufenthG wird nicht vorausgesetzt, ebenso wenig die in § 5 
Absatz 1 Nummer 1a AufenthG vorausgesetzte geklärte Identität des Ausländers. Das 
Chancen-Aufenthaltsrecht dient gerade dazu, die Erfüllung dieser Voraussetzungen wäh-
rend der einjährigen Gültigkeitsdauer nachzuholen, um eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25b Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 7 AufenthG zu erlangen, die eine Perspektive auf 
einen dauerhaft legalen Aufenthalt in Deutschland ermöglicht. Ebenso wird auf die in § 5 
Absatz 2 Satz 1 AufenthG geregelte Voraussetzung der Einreise mit dem erforderlichen 
Visum verzichtet. Die in § 5 Absatz 2 Satz 2 AufenthG geregelte Möglichkeit, hiervon abse-
hen zu können, wird in den Fällen des § 104c AufenthG-E abstrakt-generell geregelt. 

Die Aufenthaltserlaubnis wird für die Gültigkeitsdauer von einem Jahr erteilt und gilt als 
Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5. Es wird klargestellt, dass die Aufenthaltserlaub-
nis nach § 104c AufenthG-E – mit Ausnahme der Wechselmöglichkeit in das Bleiberecht 
nach § 25b AufenthG - nicht verlängerbar ist. Sofern die Titelinhaber nach § 104c AufenthG-
E nach Ablauf der Geltungsdauer die notwendigen Voraussetzungen für einen Titel nach § 
25b Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 7 AufenthG nicht erfüllen, fallen diese in den Status 
der Duldung zurück und werden wieder vollziehbar ausreisepflichtig. Zudem wird geregelt, 
dass § 81 Absatz4 AufenthG keine Anwendung findet. Sofern Titelinhaber einen Antrag auf 
Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels als den nach § 25b AufenthG stellen, entfaltet die-
ser nicht die sonst übliche Fiktionswirkung.  

In Absatz1 Nummer 1 bis 3 werden weitere Voraussetzungen normiert, wonach der Aus-
länder sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land und zur Rechts- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennen 
muss. Letztere umfasst die grundlegenden Prinzipien des Rechtsstaates.  

Ferner darf der Ausländer nicht die darin genannten Straftaten sowie Täuschungshandlun-
gen begangen haben. 

Es handelt sich um eine „Soll-Vorschrift“; d.h. die Ausländerbehörden sollen bei Vorliegen 
der Voraussetzungen grundsätzlich die Aufenthaltserlaubnis erteilen. Ausnahmen sind nur 
bei Vorliegen atypischer Umstände denkbar.  

Zu Absatz 2: 



 - 19 - Bearbeitungsstand: 27.05.2022  11:53 

Mit der Regelung wird sichergestellt, dass auch der Ehegatte, der Lebenspartner (i.S.d. 
Lebenspartnerschaftsgesetztes, LPartG) sowie die minderjährigen ledigen Kinder des Be-
günstigten nach Absatz 1 ein Chancen-Aufenthaltsrecht erhalten, selbst wenn diese nicht 
die Voraussetzung eines fünfjährigen Aufenthalts zum Stichtag 1. Januar 2022 erfüllen. 
Damit soll verhindert werden, dass einzelne Familienmitglieder ausreisepflichtig werden, 
obwohl dem Stammberechtigten mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht eine aufenthaltsrecht-
liche Perspektive in Deutschland eröffnet wurde. Es soll ein Auseinanderreißen der Familie 
verhindert sowie der Gefahr begegnet werden, dass der Stammberechtigte die notwendige 
Identitätsklärung während der einjährigen Probezeit allein deshalb unterlässt, um nicht die 
Abschiebung der mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen zu ris-
kieren.  

Im Übrigen müssen die potenziell Begünstigten die Voraussetzungen nach Absatz 1 mit 
Ausnahme des fünfjährigen Aufenthalts in Deutschland zum Stichtag 1. Januar 2022 erfül-
len. Für inzwischen volljährig gewordene Kinder gilt die Regelung entsprechend, wenn 
diese bei Einreise noch minderjährig waren und weiterhin die häusliche Gemeinschaft ge-
lebt wird. Lebt das mittlerweile volljährige Kind nicht mehr in häuslicher Gemeinschaft, be-
steht die Gefahr eines Auseinanderreißens der Familie nicht.  

Zu Absatz 3: 

Die Begehung von Straftaten durch einen Ausländer führt zur Versagung der Aufenthalts-
erlaubnis auch für die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Mitglieder der Kernfa-
milie. Für minderjährige Kinder, deren Eltern straffällig geworden sind, entspricht das dem 
Grundsatz, dass das minderjährige Kind das aufenthaltsrechtliche Schicksal der Eltern teilt. 

Satz 2 enthält eine Ausnahmeregelung für Härtefälle. § 25a AufenthG bleibt unberührt. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

In § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Staatsangehörigkeitsgesetzes werden in einem 
Katalog die Aufenthaltserlaubnisse aufgelistet (§§ 16, 17, 17a, 20, 22, 23 Absatz 1, §§ 23a, 
24, 25 Absatz 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes), die im Grundsatz nur für vorübergehende 
Aufenthaltszwecke erteilt und deshalb für eine Einbürgerung nicht als ausreichend angese-
hen werden. Diese Auflistung ist durch den neuen § 104c des Aufenthaltsgesetzes zu er-
gänzen, da es sich bei dem Chancen-Aufenthaltsrecht um eine einmalige Sonderregelung 
ohne Verlängerungsmöglichkeit handelt. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes) 

Nach Artikel 54 Absatz 2 des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes treten die folgenden Nor-
men mit Ablauf des 1. März 2025 außer Kraft: §§ 16d Absatz 4 Nummer 2, 17 Absatz 1 und 
20 Absatz 1 AufenthG.  

Die Bundesregierung betrachtet diese drei Normen jedoch als wichtige Elemente eines um-
fassenden Fachkräfteeinwanderungsrechts: § 16d Absatz 4 Nummer 2 AufenthG bietet der 
Bundesagentur für Arbeit eine Rechtsgrundlage und damit Rechtssicherheit für den Ab-
schluss von Vermittlungsabsprachen mit den zuständigen Arbeitsverwaltungen in Drittstaa-
ten auch außerhalb des Gesundheitssektors. Fachkräfte werden in allen Bereichen – nicht 
nur im Gesundheitssektor – gesucht. § 17 Absatz 1 AufenthG ermöglicht Drittstaatsange-
hörigen, die das erforderliche Potenzial haben, unter bestimmten Voraussetzungen einen 
bis zu sechsmonatigen Aufenthalt zwecks Ausbildungsplatzsuche. § 20 Absatz 1 AufenthG 
ermöglicht die Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung; für diese besteht 
weiterhin und auch in absehbarer Zukunft eine besonders hohe Nachfrage auf dem Arbeits-
markt.  

Es besteht insgesamt ein dauerhafter Bedarf für diese Regelungen, die inzwischen bereits 
mehr als zwei Jahre erprobt wurden. Daher werden diese Regelungen entfristet. 
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Zu Artikel 4 (Inkrattreten, Außerkrafttreten)  

Zu Absatz 1:  

Die Änderungen treten am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft.  

Zu Absatz 2: 

Die Regelung des Chancen-Aufenthaltsrechts (§ 104c AufenthG) tritt zwei Jahre nach In-
krafttreten außer Kraft. Damit soll einerseits Personen, die zum Stichtag 1. Januar 2022 die 
Antragsvoraussetzungen erfüllen, für einen ausreichenden Zeitraum und unter Berücksich-
tigung der Bearbeitungszeiten in den Ausländerbehörden Gelegenheit gegeben werden, 
entsprechende Anträge zu stellen. Andererseits sollen potenziell Berechtigte dazu ange-
halten werden, die Anträge zügig zu stellen und von wesentlich späteren Anträgen vor allem 
mit dem Ziel der Abwendung virulenter aufenthaltsbeendender Maßnahmen abzusehen. 
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Gesetz über den Aufenthalt, die 
Erwerbstätigkeit und die In-
tegration von Ausländern im 

Bundesgebiet 

Gesetz über den Aufenthalt, die 
Erwerbstätigkeit und die In-
tegration von Ausländern im 

Bundesgebiet 

(Aufenthaltsgesetz – AufenthG 
2004) 

(Aufenthaltsgesetz – AufenthG 
2004) 

30.07.2004 30.07.2004 

-- -- 

Kapitel 2 Kapitel 2 

Einreise und Aufenthalt im Bundes-
gebiet 

Einreise und Aufenthalt im Bundes-
gebiet 

A b s c h n i t t  5  A b s c h n i t t  5  

A u f e n t h a l t  a u s  v ö l k e r -
r e c h t l i c h e n ,  h u m a n i t ä r e n  
o d e r  p o l i t i s c h e n  G r ü n d e n  

A u f e n t h a l t  a u s  v ö l k e r -
r e c h t l i c h e n ,  h u m a n i t ä r e n  
o d e r  p o l i t i s c h e n  G r ü n d e n  

§ 25 § 25 

Aufenthalt aus humanitären Gründen Aufenthalt aus humanitären Gründen 

(1) Einem Ausländer ist eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen, wenn er als Asyl-
berechtigter anerkannt ist. Dies gilt nicht, 
wenn der Ausländer auf Grund eines beson-
ders schwerwiegenden Ausweisungsinte-
resses nach § 54 Absatz 1 ausgewiesen 
worden ist. Bis zur Erteilung der Aufenthalts-
erlaubnis gilt der Aufenthalt als erlaubt. 

(1) Einem Ausländer ist eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen, wenn er als Asyl-
berechtigter anerkannt ist. Dies gilt nicht, 
wenn der Ausländer auf Grund eines beson-
ders schwerwiegenden Ausweisungsinte-
resses nach § 54 Absatz 1 unter den Vo-
raussetzungen des § 53 Absatz 3a ausge-
wiesen worden ist. Bis zur Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis gilt der Aufenthalt als er-
laubt. 

(2) Einem Ausländer ist eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen, wenn das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge die 
Flüchtlingseigenschaft im Sinne des § 3 Ab-
satz 1 des Asylgesetzes oder subsidiären 
Schutz im Sinne des § 4 Absatz 1 des Asyl-
gesetzes zuerkannt hat. Absatz 1 Satz 2 bis 
3 gilt entsprechend. 

(2) Einem Ausländer ist eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen, wenn das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge die 
Flüchtlingseigenschaft im Sinne des § 3 Ab-
satz 1 des Asylgesetzes oder subsidiären 
Schutz im Sinne des § 4 Absatz 1 des Asyl-
gesetzes zuerkannt hat. Absatz 1 Satz 2 bis 
3 gilt entsprechend. 
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(3) Einem Ausländer soll eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, wenn ein Ab-
schiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 
7 vorliegt. Die Aufenthaltserlaubnis wird 
nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen an-
deren Staat möglich und zumutbar ist oder 
der Ausländer wiederholt oder gröblich ge-
gen entsprechende Mitwirkungspflichten 
verstößt. Sie wird ferner nicht erteilt, wenn 
schwerwiegende Gründe die Annahme 
rechtfertigen, dass der Ausländer  

(3) Einem Ausländer soll eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, wenn ein Ab-
schiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 
7 vorliegt. Die Aufenthaltserlaubnis wird 
nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen an-
deren Staat möglich und zumutbar ist oder 
der Ausländer wiederholt oder gröblich ge-
gen entsprechende Mitwirkungspflichten 
verstößt. Sie wird ferner nicht erteilt, wenn 
schwerwiegende Gründe die Annahme 
rechtfertigen, dass der Ausländer  

1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein 
Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit im Sinne der 
internationalen Vertragswerke began-
gen hat, die ausgearbeitet worden sind, 
um Bestimmungen bezüglich dieser 
Verbrechen festzulegen, 

1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein 
Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit im Sinne der 
internationalen Vertragswerke began-
gen hat, die ausgearbeitet worden sind, 
um Bestimmungen bezüglich dieser 
Verbrechen festzulegen, 

2. eine Straftat von erheblicher Bedeutung 
begangen hat, 

2. eine Straftat von erheblicher Bedeutung 
begangen hat, 

3. sich Handlungen zuschulden kommen 
ließ, die den Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen, wie sie in der 
Präambel und den Artikeln 1 und 2 der 
Charta der Vereinten Nationen veran-
kert sind, zuwiderlaufen, oder 

3. sich Handlungen zuschulden kommen 
ließ, die den Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen, wie sie in der 
Präambel und den Artikeln 1 und 2 der 
Charta der Vereinten Nationen veran-
kert sind, zuwiderlaufen, oder 

4. eine Gefahr für die Allgemeinheit oder 
eine Gefahr für die Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland darstellt. 

4. eine Gefahr für die Allgemeinheit oder 
eine Gefahr für die Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland darstellt. 

(4) Einem nicht vollziehbar ausreise-
pflichtigen Ausländer kann für einen vo-
rübergehenden Aufenthalt eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden, solange dringende 
humanitäre oder persönliche Gründe oder 
erhebliche öffentliche Interessen seine vo-
rübergehende weitere Anwesenheit im Bun-
desgebiet erfordern. Eine Aufenthaltser-
laubnis kann abweichend von § 8 Abs. 1 und 
2 verlängert werden, wenn auf Grund be-
sonderer Umstände des Einzelfalls das Ver-
lassen des Bundesgebiets für den Auslän-
der eine außergewöhnliche Härte bedeuten 
würde. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt 
nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit; 
sie kann nach § 4a Absatz 1 erlaubt werden. 

(4) Einem nicht vollziehbar ausreise-
pflichtigen Ausländer kann für einen vo-
rübergehenden Aufenthalt eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden, solange dringende 
humanitäre oder persönliche Gründe oder 
erhebliche öffentliche Interessen seine vo-
rübergehende weitere Anwesenheit im Bun-
desgebiet erfordern. Eine Aufenthaltser-
laubnis kann abweichend von § 8 Abs. 1 und 
2 verlängert werden, wenn auf Grund be-
sonderer Umstände des Einzelfalls das Ver-
lassen des Bundesgebiets für den Auslän-
der eine außergewöhnliche Härte bedeuten 
würde. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt 
nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit; 
sie kann nach § 4a Absatz 1 erlaubt werden. 
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(4a) Einem Ausländer, der Opfer 
einer Straftat nach den §§ 232 bis 233a des 
Strafgesetzbuches wurde, soll, auch wenn 
er vollziehbar ausreisepflichtig ist, für einen 
Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden. Die Aufenthaltserlaubnis darf nur 
erteilt werden, wenn  

(4a) Einem Ausländer, der Opfer 
einer Straftat nach den §§ 232 bis 233a des 
Strafgesetzbuches wurde, soll, auch wenn 
er vollziehbar ausreisepflichtig ist, für einen 
Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden. Die Aufenthaltserlaubnis darf nur 
erteilt werden, wenn  

1. seine Anwesenheit im Bundesgebiet für 
ein Strafverfahren wegen dieser Straftat 
von der Staatsanwaltschaft oder dem 
Strafgericht für sachgerecht erachtet 
wird, weil ohne seine Angaben die Er-
forschung des Sachverhalts erschwert 
wäre, 

1. seine Anwesenheit im Bundesgebiet für 
ein Strafverfahren wegen dieser Straftat 
von der Staatsanwaltschaft oder dem 
Strafgericht für sachgerecht erachtet 
wird, weil ohne seine Angaben die Er-
forschung des Sachverhalts erschwert 
wäre, 

2. er jede Verbindung zu den Personen, 
die beschuldigt werden, die Straftat be-
gangen zu haben, abgebrochen hat und 

2. er jede Verbindung zu den Personen, 
die beschuldigt werden, die Straftat be-
gangen zu haben, abgebrochen hat und 

3. er seine Bereitschaft erklärt hat, in dem 
Strafverfahren wegen der Straftat als 
Zeuge auszusagen. 

3. er seine Bereitschaft erklärt hat, in dem 
Strafverfahren wegen der Straftat als 
Zeuge auszusagen. 

Nach Beendigung des Strafverfahrens soll 
die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, 
wenn humanitäre oder persönliche Gründe 
oder öffentliche Interessen die weitere An-
wesenheit des Ausländers im Bundesgebiet 
erfordern. Die Aufenthaltserlaubnis berech-
tigt nicht zur Ausübung einer Erwerbstätig-
keit; sie kann nach § 4a Absatz 1 erlaubt 
werden. 

Nach Beendigung des Strafverfahrens soll 
die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, 
wenn humanitäre oder persönliche Gründe 
oder öffentliche Interessen die weitere An-
wesenheit des Ausländers im Bundesgebiet 
erfordern. Die Aufenthaltserlaubnis berech-
tigt nicht zur Ausübung einer Erwerbstätig-
keit; sie kann nach § 4a Absatz 1 erlaubt 
werden. 

(4b) Einem Ausländer, der Opfer 
einer Straftat nach § 10 Absatz 1 oder § 11 
Absatz 1 Nummer 3 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes oder nach § 15a des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes wurde, 
kann, auch wenn er vollziehbar ausreise-
pflichtig ist, für einen vorübergehenden Auf-
enthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den. Die Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt 
werden, wenn  

(4b) Einem Ausländer, der Opfer 
einer Straftat nach § 10 Absatz 1 oder § 11 
Absatz 1 Nummer 3 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes oder nach § 15a des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes wurde, 
kann, auch wenn er vollziehbar ausreise-
pflichtig ist, für einen vorübergehenden Auf-
enthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den. Die Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt 
werden, wenn  

1. die vorübergehende Anwesenheit des 
Ausländers im Bundesgebiet für ein 
Strafverfahren wegen dieser Straftat 
von der Staatsanwaltschaft oder dem 
Strafgericht für sachgerecht erachtet 
wird, weil ohne seine Angaben die Er-
forschung des Sachverhalts erschwert 
wäre, und 

1. die vorübergehende Anwesenheit des 
Ausländers im Bundesgebiet für ein 
Strafverfahren wegen dieser Straftat 
von der Staatsanwaltschaft oder dem 
Strafgericht für sachgerecht erachtet 
wird, weil ohne seine Angaben die Er-
forschung des Sachverhalts erschwert 
wäre, und 
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2. der Ausländer seine Bereitschaft erklärt 
hat, in dem Strafverfahren wegen der 
Straftat als Zeuge auszusagen. 

2. der Ausländer seine Bereitschaft erklärt 
hat, in dem Strafverfahren wegen der 
Straftat als Zeuge auszusagen. 

Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert 
werden, wenn dem Ausländer von Seiten 
des Arbeitgebers die zustehende Vergütung 
noch nicht vollständig geleistet wurde und 
es für den Ausländer eine besondere Härte 
darstellen würde, seinen Vergütungsan-
spruch aus dem Ausland zu verfolgen. Die 
Aufenthaltserlaubnis berechtigt nicht zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit; sie kann 
nach § 4a Absatz 1 erlaubt werden. 

Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert 
werden, wenn dem Ausländer von Seiten 
des Arbeitgebers die zustehende Vergütung 
noch nicht vollständig geleistet wurde und 
es für den Ausländer eine besondere Härte 
darstellen würde, seinen Vergütungsan-
spruch aus dem Ausland zu verfolgen. Die 
Aufenthaltserlaubnis berechtigt nicht zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit; sie kann 
nach § 4a Absatz 1 erlaubt werden. 

(5) Einem Ausländer, der vollziehbar 
ausreisepflichtig ist, kann eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden, wenn seine Aus-
reise aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall 
der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit 
nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaub-
nis soll erteilt werden, wenn die Abschie-
bung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Eine 
Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, 
wenn der Ausländer unverschuldet an der 
Ausreise gehindert ist. Ein Verschulden des 
Ausländers liegt insbesondere vor, wenn er 
falsche Angaben macht oder über seine 
Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht 
oder zumutbare Anforderungen zur Beseiti-
gung der Ausreisehindernisse nicht erfüllt. 

(5) Einem Ausländer, der vollziehbar 
ausreisepflichtig ist, kann eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden, wenn seine Aus-
reise aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall 
der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit 
nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaub-
nis soll erteilt werden, wenn die Abschie-
bung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Eine 
Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, 
wenn der Ausländer unverschuldet an der 
Ausreise gehindert ist. Ein Verschulden des 
Ausländers liegt insbesondere vor, wenn er 
falsche Angaben macht oder über seine 
Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht 
oder zumutbare Anforderungen zur Beseiti-
gung der Ausreisehindernisse nicht erfüllt. 

§ 25a § 25a 

Aufenthaltsgewährung bei gut integrier-
ten Jugendlichen und Heranwachsen-

den 

Aufenthaltsgewährung bei gut integrier-
ten Jugendlichen und Heranwachsen-

den 

(1) Einem jugendlichen oder heran-
wachsenden geduldeten Ausländer soll eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  

(1) Einem jugendlichen oder heran-
wachsenden geduldeten Ausländer soll eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  

1. er sich seit vier Jahren ununterbrochen 
erlaubt, geduldet oder mit einer Aufent-
haltsgestattung im Bundesgebiet auf-
hält, 

1. er sich seit vier drei Jahren ununterbro-
chen erlaubt, geduldet oder mit einer 
Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet 
aufhält, 

2. er im Bundesgebiet in der Regel seit 
vier Jahren erfolgreich eine Schule be-
sucht oder einen anerkannten Schul- o-
der Berufsabschluss erworben hat, 

2. er im Bundesgebiet in der Regel seit 
vierdrei Jahren erfolgreich eine Schule 
besucht oder einen anerkannten Schul- 
oder Berufsabschluss erworben hat, 
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3. der Antrag auf Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis vor Vollendung des 21. 
Lebensjahres gestellt wird, 

3. der Antrag auf Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis vor Vollendung des 
2127. Lebensjahres gestellt wird, 

4. es gewährleistet erscheint, dass er sich 
auf Grund seiner bisherigen Ausbildung 
und Lebensverhältnisse in die Lebens-
verhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland einfügen kann und 

4. es gewährleistet erscheint, dass er sich 
auf Grund seiner bisherigen Ausbildung 
und Lebensverhältnisse in die Lebens-
verhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland einfügen kann und 

5. keine konkreten Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass der Ausländer sich nicht 
zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland bekennt. 

5. keine konkreten Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass der Ausländer sich nicht 
zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland bekennt. 

Solange sich der Jugendliche oder der Her-
anwachsende in einer schulischen oder be-
ruflichen Ausbildung oder einem Hochschul-
studium befindet, schließt die Inanspruch-
nahme öffentlicher Leistungen zur Sicher-
stellung des eigenen Lebensunterhalts die 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nicht aus. 
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist 
zu versagen, wenn die Abschiebung auf-
grund eigener falscher Angaben des Aus-
länders oder aufgrund seiner Täuschung 
über seine Identität oder Staatsangehörig-
keit ausgesetzt ist. 

Solange sich der Jugendliche oder der Her-
anwachsende in einer schulischen oder be-
ruflichen Ausbildung oder einem Hochschul-
studium befindet, schließt die Inanspruch-
nahme öffentlicher Leistungen zur Sicher-
stellung des eigenen Lebensunterhalts die 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nicht aus. 
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist 
zu versagen, wenn die Abschiebung auf-
grund eigener falscher Angaben des Aus-
länders oder aufgrund seiner Täuschung 
über seine Identität oder Staatsangehörig-
keit ausgesetzt ist. 

(2) Den Eltern oder einem personen-
sorgeberechtigten Elternteil eines minder-
jährigen Ausländers, der eine Aufenthaltser-
laubnis nach Absatz 1 besitzt, kann eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  

(2) Den Eltern oder einem personen-
sorgeberechtigten Elternteil eines minder-
jährigen Ausländers, der eine Aufenthaltser-
laubnis nach Absatz 1 besitzt, kann eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  

1. die Abschiebung nicht aufgrund fal-
scher Angaben oder aufgrund von Täu-
schungen über die Identität oder 
Staatsangehörigkeit oder mangels Er-
füllung zumutbarer Anforderungen an 
die Beseitigung von Ausreisehindernis-
sen verhindert oder verzögert wird und 

1. die Abschiebung nicht aufgrund fal-
scher Angaben oder aufgrund von Täu-
schungen über die Identität oder 
Staatsangehörigkeit oder mangels Er-
füllung zumutbarer Anforderungen an 
die Beseitigung von Ausreisehindernis-
sen verhindert oder verzögert wird und 

2. der Lebensunterhalt eigenständig 
durch Erwerbstätigkeit gesichert ist. 

2. der Lebensunterhalt eigenständig 
durch Erwerbstätigkeit gesichert ist. 



 - 6 - Bearbeitungsstand: 07.06.2022  09:44 

Bestandsrecht Aktuelle Änderungen 

Minderjährigen Kindern eines Ausländers, 
der eine Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 
besitzt, kann eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden, wenn sie mit ihm in familiärer 
Lebensgemeinschaft leben. Dem Ehegatten 
oder Lebenspartner, der mit einem Begüns-
tigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensge-
meinschaft lebt, soll unter den Vorausset-
zungen nach Satz 1 eine Aufenthaltserlaub-
nis erteilt werden. § 31 gilt entsprechend. 
Dem minderjährigen ledigen Kind, das mit 
einem Begünstigten nach Absatz 1 in famili-
ärer Lebensgemeinschaft lebt, soll eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden. 

Minderjährigen Kindern eines Ausländers, 
der eine Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 
besitzt, kann eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden, wenn sie mit ihm in familiärer 
Lebensgemeinschaft leben. Dem Ehegatten 
oder Lebenspartner, der mit einem Begüns-
tigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensge-
meinschaft lebt, soll unter den Vorausset-
zungen nach Satz 1 eine Aufenthaltserlaub-
nis erteilt werden. § 31 gilt entsprechend. 
Dem minderjährigen ledigen Kind, das mit 
einem Begünstigten nach Absatz 1 in famili-
ärer Lebensgemeinschaft lebt, soll eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden. 

(3) Die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach Absatz 2 ist ausgeschlossen, 
wenn der Ausländer wegen einer im Bun-
desgebiet begangenen vorsätzlichen Straf-
tat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von 
insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis 
zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die 
nach diesem Gesetz oder dem Asylgesetz 
nur von Ausländern begangen werden kön-
nen, grundsätzlich außer Betracht bleiben. 

(3) Die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach Absatz 2 ist ausgeschlossen, 
wenn der Ausländer wegen einer im Bun-
desgebiet begangenen vorsätzlichen Straf-
tat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von 
insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis 
zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die 
nach diesem Gesetz oder dem Asylgesetz 
nur von Ausländern begangen werden kön-
nen, grundsätzlich außer Betracht bleiben. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann ab-
weichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt 
werden. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann ab-
weichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt 
werden. 

§ 25b § 25b 

Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger 
Integration 

Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger 
Integration 

(1) Einem geduldeten Ausländer soll 
abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden, wenn er sich nachhaltig in die 
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland integriert hat. Dies setzt regel-
mäßig voraus, dass der Ausländer  

(1) Einem geduldeten Ausländer soll 
abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden, wenn er sich nachhaltig in die 
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland integriert hat. Dies setzt regel-
mäßig voraus, dass der Ausländer  

1. sich seit mindestens acht Jahren oder, 
falls er zusammen mit einem minderjäh-
rigen ledigen Kind in häuslicher Ge-
meinschaft lebt, seit mindestens sechs 
Jahren ununterbrochen geduldet, ge-
stattet oder mit einer Aufenthaltserlaub-
nis im Bundesgebiet aufgehalten hat, 

1. sich seit mindestens achtsechs Jahren 
oder, falls er zusammen mit einem min-
derjährigen ledigen Kind in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, seit mindestens 
sechsvier Jahren ununterbrochen ge-
duldet, gestattet oder mit einer Aufent-
haltserlaubnis im Bundesgebiet aufge-
halten hat, 
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2. sich zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland bekennt und über Grund-
kenntnisse der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der Lebensverhält-
nisse im Bundesgebiet verfügt, 

2. sich zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland bekennt und über Grund-
kenntnisse der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der Lebensverhält-
nisse im Bundesgebiet verfügt, 

3. seinen Lebensunterhalt überwiegend 
durch Erwerbstätigkeit sichert oder bei 
der Betrachtung der bisherigen Schul-, 
Ausbildungs-, Einkommens- sowie der 
familiären Lebenssituation zu erwarten 
ist, dass er seinen Lebensunterhalt im 
Sinne von § 2 Absatz 3 sichern wird, 
wobei der Bezug von Wohngeld un-
schädlich ist, 

3. seinen Lebensunterhalt überwiegend 
durch Erwerbstätigkeit sichert oder bei 
der Betrachtung der bisherigen Schul-, 
Ausbildungs-, Einkommens- sowie der 
familiären Lebenssituation zu erwarten 
ist, dass er seinen Lebensunterhalt im 
Sinne von § 2 Absatz 3 sichern wird, 
wobei der Bezug von Wohngeld un-
schädlich ist, 

4. über hinreichende mündliche Deutsch-
kenntnisse im Sinne des Niveaus A2 
des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen verfügt und 

4. über hinreichende mündliche Deutsch-
kenntnisse im Sinne des Niveaus A2 
des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen verfügt und 

5. bei Kindern im schulpflichtigen Alter de-
ren tatsächlichen Schulbesuch nach-
weist. 

5. bei Kindern im schulpflichtigen Alter de-
ren tatsächlichen Schulbesuch nach-
weist. 

Ein vorübergehender Bezug von Sozialleis-
tungen ist für die Lebensunterhaltssiche-
rung in der Regel unschädlich bei  

Ein vorübergehender Bezug von Sozialleis-
tungen ist für die Lebensunterhaltssiche-
rung in der Regel unschädlich bei  

1. Studierenden an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschule so-
wie Auszubildenden in anerkannten 
Lehrberufen oder in staatlich geförder-
ten Berufsvorbereitungsmaßnahmen, 

1. Studierenden an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschule so-
wie Auszubildenden in anerkannten 
Lehrberufen oder in staatlich geförder-
ten Berufsvorbereitungsmaßnahmen, 

2. Familien mit minderjährigen Kindern, 
die vorübergehend auf ergänzende So-
zialleistungen angewiesen sind, 

2. Familien mit minderjährigen Kindern, 
die vorübergehend auf ergänzende So-
zialleistungen angewiesen sind, 

3. Alleinerziehenden mit minderjährigen 
Kindern, denen eine Arbeitsaufnahme 
nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
nicht zumutbar ist oder 

3. Alleinerziehenden mit minderjährigen 
Kindern, denen eine Arbeitsaufnahme 
nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
nicht zumutbar ist oder 

4. Ausländern, die pflegebedürftige nahe 
Angehörige pflegen. 

4. Ausländern, die pflegebedürftige nahe 
Angehörige pflegen. 

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach Absatz 1 ist zu versagen, wenn  

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach Absatz 1 ist zu versagen, wenn  
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1. der Ausländer die Aufenthaltsbeendi-
gung durch vorsätzlich falsche Anga-
ben, durch Täuschung über die Identität 
oder Staatsangehörigkeit oder Nichter-
füllung zumutbarer Anforderungen an 
die Mitwirkung bei der Beseitigung von 
Ausreisehindernissen verhindert oder 
verzögert oder 

1. der Ausländer die Aufenthaltsbeendi-
gung durch vorsätzlich falsche Anga-
ben, durch Täuschung über die Identität 
oder Staatsangehörigkeit oder Nichter-
füllung zumutbarer Anforderungen an 
die Mitwirkung bei der Beseitigung von 
Ausreisehindernissen verhindert oder 
verzögert oder 

2. ein Ausweisungsinteresse im Sinne von 
§ 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 
und 2 besteht. 

2. ein Ausweisungsinteresse im Sinne von 
§ 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 
und 2 besteht. 

(3) Von den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 wird abge-
sehen, wenn der Ausländer sie wegen einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung oder aus Al-
tersgründen nicht erfüllen kann. 

(3) Von den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 wird abge-
sehen, wenn der Ausländer sie wegen einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung oder aus Al-
tersgründen nicht erfüllen kann. 

(4) Dem Ehegatten, dem Lebens-
partner und minderjährigen ledigen Kindern, 
die mit einem Begünstigten nach Absatz 1 
in familiärer Lebensgemeinschaft leben, soll 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
Satz 2 Nummer 2 bis 5 eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden. Die Absätze 2, 3 und 
5 finden Anwendung. § 31 gilt entspre-
chend. 

(4) Dem Ehegatten, dem Lebens-
partner und minderjährigen ledigen Kindern, 
die mit einem Begünstigten nach Absatz 1 
in familiärer Lebensgemeinschaft leben, soll 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
Satz 2 Nummer 2 bis 5 eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden. Die Absätze 2, 3 und 
5 finden Anwendung. § 31 gilt entspre-
chend. 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird ab-
weichend von § 26 Absatz 1 Satz 1 längs-
tens für zwei Jahre erteilt und verlängert. Sie 
kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 
erteilt werden. § 25a bleibt unberührt. 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird ab-
weichend von § 26 Absatz 1 Satz 1 längs-
tens für zwei Jahre erteilt und verlängert. Sie 
kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 
erteilt werden. § 25a bleibt unberührt. 

(6) Einem Ausländer, seinem Ehegat-
ten oder seinem Lebenspartner und in fami-
liärer Lebensgemeinschaft lebenden min-
derjährigen ledigen Kindern, die seit 30 Mo-
naten im Besitz einer Duldung nach § 60d 
sind, soll eine Aufenthaltserlaubnis nach Ab-
satz 1 abweichend von der in Absatz 1 Satz 
2 Nummer 1 genannten Frist erteilt werden, 
wenn die Voraussetzungen nach § 60d er-
füllt sind und der Ausländer über hinrei-
chende mündliche deutsche Sprachkennt-
nisse verfügt; bestand die Möglichkeit des 
Besuchs eines Integrationskurses, setzt die 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zudem 
voraus, dass der Ausländer, sein Ehegatte 
oder sein Lebenspartner über hinreichende 
schriftliche Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügt. 

(6) Einem Ausländer, seinem Ehegat-
ten oder seinem Lebenspartner und in fami-
liärer Lebensgemeinschaft lebenden min-
derjährigen ledigen Kindern, die seit 30 Mo-
naten im Besitz einer Duldung nach § 60d 
sind, soll eine Aufenthaltserlaubnis nach Ab-
satz 1 abweichend von der in Absatz 1 Satz 
2 Nummer 1 genannten Frist erteilt werden, 
wenn die Voraussetzungen nach § 60d er-
füllt sind und der Ausländer über hinrei-
chende mündliche deutsche Sprachkennt-
nisse verfügt; bestand die Möglichkeit des 
Besuchs eines Integrationskurses, setzt die 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zudem 
voraus, dass der Ausländer, sein Ehegatte 
oder sein Lebenspartner über hinreichende 
schriftliche Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügt. 
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 (7) Besitzt der Ausländer eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 104c, sind für die An-
wendung des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
auch die in § 60b Absatz 5 Satz 1 genannten 
Zeiten anzurechnen. 

 (8) Einem Ausländer mit einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 104c soll eine Aufent-
haltserlaubnis nach Absatz 1 nur erteilt wer-
den, wenn die Voraussetzungen des § 5 Ab-
satz 1 Nummer 1a erfüllt sind. Hat der Aus-
länder die erforderlichen und ihm zumutba-
ren Maßnahmen für die Identitätsklärung er-
griffen, kann sie abweichend von Satz 1 er-
teilt werden. 

A b s c h n i t t  6  A b s c h n i t t  6  

A u f e n t h a l t  a u s  f a m i l i ä r e n  
G r ü n d e n  

A u f e n t h a l t  a u s  f a m i l i ä r e n  
G r ü n d e n  

§ 30 § 30 

Ehegattennachzug Ehegattennachzug 

(1) Dem Ehegatten eines Ausländers 
ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, 
wenn  

(1) Dem Ehegatten eines Ausländers 
ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, 
wenn  

1. beide Ehegatten das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, 

1. beide Ehegatten das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, 

2. der Ehegatte sich zumindest auf einfa-
che Art in deutscher Sprache verständi-
gen kann und 

2. der Ehegatte sich zumindest auf einfa-
che Art in deutscher Sprache verständi-
gen kann und 

3. der Ausländer 3. der Ausländer 

a) eine Niederlassungserlaubnis be-
sitzt, 

a) eine Niederlassungserlaubnis be-
sitzt, 

b) eine Erlaubnis zum Daueraufent-
halt – EU besitzt, 

b) eine Erlaubnis zum Daueraufent-
halt – EU besitzt, 

c) eine Aufenthaltserlaubnis nach den 
§§ 18d, 18f oder § 25 Absatz 1 oder 
Absatz 2 Satz 1 erste Alternative 
besitzt, 

c) eine Aufenthaltserlaubnis nach den 
§§ 18d, 18f oder § 25 Absatz 1 oder 
Absatz 2 Satz 1 erste Alternative 
besitzt, 
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d) seit zwei Jahren eine Aufenthalts-
erlaubnis besitzt und die Aufent-
haltserlaubnis nicht mit einer Ne-
benbestimmung nach § 8 Abs. 2 
versehen oder die spätere Ertei-
lung einer Niederlassungserlaub-
nis nicht auf Grund einer Rechts-
norm ausgeschlossen ist; dies gilt 
nicht für eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite 
Alternative, 

d) seit zwei Jahren eine Aufenthalts-
erlaubnis besitzt und die Aufent-
haltserlaubnis nicht mit einer Ne-
benbestimmung nach § 8 Abs. 2 
versehen oder die spätere Ertei-
lung einer Niederlassungserlaub-
nis nicht auf Grund einer Rechts-
norm ausgeschlossen ist; dies gilt 
nicht für eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite 
Alternative, 

e) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 7 
Absatz 1 Satz 3 oder nach den Ab-
schnitten 3, 4, 5 oder 6 oder § 37 
oder § 38 besitzt, die Ehe bei deren 
Erteilung bereits bestand und die 
Dauer seines Aufenthalts im Bun-
desgebiet voraussichtlich über ein 
Jahr betragen wird; dies gilt nicht 
für eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alter-
native, 

e) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 7 
Absatz 1 Satz 3 oder nach den Ab-
schnitten 3, 4, 5 oder 6 oder § 37 
oder § 38 besitzt, die Ehe bei deren 
Erteilung bereits bestand und die 
Dauer seines Aufenthalts im Bun-
desgebiet voraussichtlich über ein 
Jahr betragen wird; dies gilt nicht 
für eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alter-
native, 

f) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
38a besitzt und die eheliche Le-
bensgemeinschaft bereits in dem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union bestand, in dem der Auslän-
der die Rechtsstellung eines lang-
fristig Aufenthaltsberechtigten in-
nehat, oder 

f) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
38a besitzt und die eheliche Le-
bensgemeinschaft bereits in dem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union bestand, in dem der Auslän-
der die Rechtsstellung eines lang-
fristig Aufenthaltsberechtigten in-
nehat, oder 

g) eine Blaue Karte EU, eine ICT-
Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte 
besitzt. 

g) eine Blaue Karte EU, eine ICT-
Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte 
besitzt. 

Satz 1 Nummer 1 und 2 ist für die Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich, 
wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 
Nummer 3 Buchstabe f vorliegen. Satz 1 
Nummer 2 ist für die Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis unbeachtlich, wenn  

Satz 1 Nummer 1 und 2 ist für die Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich, 
wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 
Nummer 3 Buchstabe f vorliegen. Satz 1 
Nummer 2 ist für die Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis unbeachtlich, wenn  

1. der Ausländer, der einen Aufenthaltsti-
tel nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 
oder 2, § 26 Absatz 3 oder nach Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative 
eine Niederlassungserlaubnis nach § 
26 Absatz 4 besitzt und die Ehe bereits 
bestand, als der Ausländer seinen Le-
bensmittelpunkt in das Bundesgebiet 
verlegt hat, 

1. der Ausländer, der einen Aufenthaltsti-
tel nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 
oder 2, § 26 Absatz 3 oder nach Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative 
eine Niederlassungserlaubnis nach § 
26 Absatz 4 besitzt und die Ehe bereits 
bestand, als der Ausländer seinen Le-
bensmittelpunkt in das Bundesgebiet 
verlegt hat, 
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2. der Ehegatte wegen einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Krankheit o-
der Behinderung nicht in der Lage ist, 
einfache Kenntnisse der deutschen 
Sprache nachzuweisen, 

2. der Ehegatte wegen einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Krankheit o-
der Behinderung nicht in der Lage ist, 
einfache Kenntnisse der deutschen 
Sprache nachzuweisen, 

3. bei dem Ehegatten ein erkennbar gerin-
ger Integrationsbedarf im Sinne einer 
nach § 43 Absatz 4 erlassenen Rechts-
verordnung besteht oder dieser aus an-
deren Gründen nach der Einreise kei-
nen Anspruch nach § 44 auf Teilnahme 
am Integrationskurs hätte, 

3. bei dem Ehegatten ein erkennbar gerin-
ger Integrationsbedarf im Sinne einer 
nach § 43 Absatz 4 erlassenen Rechts-
verordnung besteht oder dieser aus an-
deren Gründen nach der Einreise kei-
nen Anspruch nach § 44 auf Teilnahme 
am Integrationskurs hätte, 

4. der Ausländer wegen seiner Staatsan-
gehörigkeit auch für einen Aufenthalt, 
der kein Kurzaufenthalt ist, visumfrei in 
das Bundesgebiet einreisen und sich 
darin aufhalten darf, 

4. der Ausländer wegen seiner Staatsan-
gehörigkeit auch für einen Aufenthalt, 
der kein Kurzaufenthalt ist, visumfrei in 
das Bundesgebiet einreisen und sich 
darin aufhalten darf, 

5. der Ausländer im Besitz einer Blauen 
Karte EU, einer ICT-Karte oder einer 
Mobiler-ICT-Karte oder einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 18d oder § 18f ist, 

5. der Ausländer im Besitz einer Blauen 
Karte EU, einer ICT-Karte oder einer 
Mobiler-ICT-Karte oder einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 18a, § 18b Ab-
satz 1, § 18d oder, § 18f oder § 19c Ab-
satz 2 in Verbindung mit § 6 der Be-
schäftigungsverordnung in der Fassung 
des Artikels 51 Nummer 6 des Fach-
kräfteeinwanderungsgesetzes vom 
15. August 2019 (BGBl. I S. 1307) ist, 

6. es dem Ehegatten auf Grund besonde-
rer Umstände des Einzelfalles nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist, vor der 
Einreise Bemühungen zum Erwerb ein-
facher Kenntnisse der deutschen Spra-
che zu unternehmen, 

6. es dem Ehegatten auf Grund besonde-
rer Umstände des Einzelfalles nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist, vor der 
Einreise Bemühungen zum Erwerb ein-
facher Kenntnisse der deutschen Spra-
che zu unternehmen, 

7. der Ausländer einen Aufenthaltstitel 
nach den §§ 18c Absatz 3 und § 21 be-
sitzt und die Ehe bereits bestand, als er 
seinen Lebensmittelpunkt in das Bun-
desgebiet verlegt hat, oder 

7. der Ausländer einen Aufenthaltstitel 
nach den §§ 18c Absatz 3 und § 21 be-
sitzt und die Ehe bereits bestand, als er 
seinen Lebensmittelpunkt in das Bun-
desgebiet verlegt hat, oder 

8. der Ausländer unmittelbar vor der Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis o-
der einer Erlaubnis zum Daueraufent-
halt – EU Inhaber einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 18d war. 

8. der Ausländer unmittelbar vor der Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis o-
der einer Erlaubnis zum Daueraufent-
halt – EU Inhaber einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 18d war. 
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(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann zur 
Vermeidung einer besonderen Härte abwei-
chend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 erteilt wer-
den. Besitzt der Ausländer eine Aufenthalts-
erlaubnis, kann von den anderen Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 Buch-
stabe e abgesehen werden; Gleiches gilt, 
wenn der Ausländer ein nationales Visum 
besitzt. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann zur 
Vermeidung einer besonderen Härte abwei-
chend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 erteilt wer-
den. Besitzt der Ausländer eine Aufenthalts-
erlaubnis, kann von den anderen Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 Buch-
stabe e abgesehen werden; Gleiches gilt, 
wenn der Ausländer ein nationales Visum 
besitzt. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann ab-
weichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 
1 Nr. 2 verlängert werden, solange die ehe-
liche Lebensgemeinschaft fortbesteht. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann ab-
weichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 
1 Nr. 2 verlängert werden, solange die ehe-
liche Lebensgemeinschaft fortbesteht. 

(4) Ist ein Ausländer gleichzeitig mit 
mehreren Ehegatten verheiratet und lebt er 
gemeinsam mit einem Ehegatten im Bun-
desgebiet, wird keinem weiteren Ehegatten 
eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 o-
der Absatz 3 erteilt. 

(4) Ist ein Ausländer gleichzeitig mit 
mehreren Ehegatten verheiratet und lebt er 
gemeinsam mit einem Ehegatten im Bun-
desgebiet, wird keinem weiteren Ehegatten 
eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 o-
der Absatz 3 erteilt. 

(5) Hält sich der Ausländer gemäß § 
18e berechtigt im Bundesgebiet auf, so be-
darf der Ehegatte keines Aufenthaltstitels, 
wenn nachgewiesen wird, dass sich der 
Ehegatte in dem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union rechtmäßig als Ange-
höriger des Ausländers aufgehalten hat. Die 
Voraussetzungen nach § 18e Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1, 3 und 4 und Absatz 6 Satz 1 
und die Ablehnungsgründe nach § 19f gel-
ten für den Ehegatten entsprechend. 

(5) Hält sich der Ausländer gemäß § 
18e berechtigt im Bundesgebiet auf, so be-
darf der Ehegatte keines Aufenthaltstitels, 
wenn nachgewiesen wird, dass sich der 
Ehegatte in dem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union rechtmäßig als Ange-
höriger des Ausländers aufgehalten hat. Die 
Voraussetzungen nach § 18e Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1, 3 und 4 und Absatz 6 Satz 1 
und die Ablehnungsgründe nach § 19f gel-
ten für den Ehegatten entsprechend. 

§ 32 § 32 

Kindernachzug Kindernachzug 

(1) Dem minderjährigen ledigen Kind 
eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaub-
nis zu erteilen, wenn beide Eltern oder der 
allein personensorgeberechtigte Elternteil 
einen der folgenden Aufenthaltstitel besitzt:  

(1) Dem minderjährigen ledigen Kind 
eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaub-
nis zu erteilen, wenn beide Eltern oder der 
allein personensorgeberechtigte Elternteil 
einen der folgenden Aufenthaltstitel besitzt:  

1. Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 
Satz 3 oder nach Abschnitt 3 oder 4, 

1. Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 
Satz 3 oder nach Abschnitt 3 oder 4, 

2. Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 
1 oder Absatz 2 Satz 1 erste Alterna-
tive, 

2. Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 
1 oder Absatz 2 Satz 1 erste Alterna-
tive, 
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3. Aufenthaltserlaubnis nach § 28, § 30, § 
31, § 36 oder § 36a, 

3. Aufenthaltserlaubnis nach § 28, § 30, § 
31, § 36 oder § 36a, 

4. Aufenthaltserlaubnis nach den übrigen 
Vorschriften mit Ausnahme einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 
Satz 1 zweite Alternative, 

4. Aufenthaltserlaubnis nach den übrigen 
Vorschriften mit Ausnahme einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 
Satz 1 zweite Alternative, 

5. Blaue Karte EU, ICT-Karte, Mobiler-
ICT-Karte, 

5. Blaue Karte EU, ICT-Karte, Mobiler-
ICT-Karte, 

6. Niederlassungserlaubnis oder 6. Niederlassungserlaubnis oder 

7. Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU. 7. Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU. 

(2) Hat das minderjährige ledige Kind 
bereits das 16. Lebensjahr vollendet und 
verlegt es seinen Lebensmittelpunkt nicht 
zusammen mit seinen Eltern oder dem allein 
personensorgeberechtigten Elternteil in das 
Bundesgebiet, gilt Absatz 1 nur, wenn es die 
deutsche Sprache beherrscht oder gewähr-
leistet erscheint, dass es sich auf Grund sei-
ner bisherigen Ausbildung und Lebensver-
hältnisse in die Lebensverhältnisse in der 
Bundesrepublik Deutschland einfügen 
kann. Satz 1 gilt nicht, wenn  

(2) Hat das minderjährige ledige Kind 
bereits das 16. Lebensjahr vollendet und 
verlegt es seinen Lebensmittelpunkt nicht 
zusammen mit seinen Eltern oder dem allein 
personensorgeberechtigten Elternteil in das 
Bundesgebiet, gilt Absatz 1 nur, wenn es die 
deutsche Sprache beherrscht oder gewähr-
leistet erscheint, dass es sich auf Grund sei-
ner bisherigen Ausbildung und Lebensver-
hältnisse in die Lebensverhältnisse in der 
Bundesrepublik Deutschland einfügen 
kann. Satz 1 gilt nicht, wenn  

1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 
oder 2, eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine 
Niederlassungserlaubnis nach § 26 Ab-
satz 4 besitzt oder 

1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 
oder 2, eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 26 Absatz 3 oder nach Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative eine 
Niederlassungserlaubnis nach § 26 Ab-
satz 4 besitzt oder 

2. der Ausländer oder sein mit ihm in fami-
liärer Lebensgemeinschaft lebender 
Ehegatte eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 18c Absatz 3, eine Blaue Karte 
EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-
ICT-Karte oder eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 18d oder § 18f besitzt. 

2. der Ausländer oder sein mit ihm in fami-
liärer Lebensgemeinschaft lebender 
Ehegatte eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 18c Absatz 3, eine Blaue Karte 
EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-
ICT-Karte oder eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 18a, § 18b Absatz 1, § 18d 
oder, § 18f oder § 19c Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 6 der Beschäftigungsver-
ordnung in der Fassung des Artikels 51 
Nummer 6 des Fachkräfteeinwande-
rungsgesetzes vom 15. August 2019 
(BGBl. I S. 1307) besitzt. 
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(3) Bei gemeinsamem Sorgerecht soll 
eine Aufenthaltserlaubnis nach den Absät-
zen 1 und 2 auch zum Nachzug zu nur ei-
nem sorgeberechtigten Elternteil erteilt wer-
den, wenn der andere Elternteil sein Einver-
ständnis mit dem Aufenthalt des Kindes im 
Bundesgebiet erklärt hat oder eine entspre-
chende rechtsverbindliche Entscheidung ei-
ner zuständigen Stelle vorliegt. 

(3) Bei gemeinsamem Sorgerecht soll 
eine Aufenthaltserlaubnis nach den Absät-
zen 1 und 2 auch zum Nachzug zu nur ei-
nem sorgeberechtigten Elternteil erteilt wer-
den, wenn der andere Elternteil sein Einver-
ständnis mit dem Aufenthalt des Kindes im 
Bundesgebiet erklärt hat oder eine entspre-
chende rechtsverbindliche Entscheidung ei-
ner zuständigen Stelle vorliegt. 

(4) Im Übrigen kann dem minderjähri-
gen ledigen Kind eines Ausländers eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden, wenn es 
auf Grund der Umstände des Einzelfalls zur 
Vermeidung einer besonderen Härte erfor-
derlich ist. Hierbei sind das Kindeswohl und 
die familiäre Situation zu berücksichtigen. 
Für minderjährige ledige Kinder von Auslän-
dern, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative besit-
zen, gilt § 36a. 

(4) Im Übrigen kann dem minderjähri-
gen ledigen Kind eines Ausländers eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden, wenn es 
auf Grund der Umstände des Einzelfalls zur 
Vermeidung einer besonderen Härte erfor-
derlich ist. Hierbei sind das Kindeswohl und 
die familiäre Situation zu berücksichtigen. 
Für minderjährige ledige Kinder von Auslän-
dern, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative besit-
zen, gilt § 36a. 

(5) Hält sich der Ausländer gemäß § 
18e berechtigt im Bundesgebiet auf, so be-
darf das minderjährige ledige Kind keines 
Aufenthaltstitels, wenn nachgewiesen wird, 
dass sich das Kind in dem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union rechtmäßig 
als Angehöriger des Ausländers aufgehal-
ten hat. Die Voraussetzungen nach § 18e 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 und Ab-
satz 6 Satz 1 und die Ablehnungsgründe 
nach § 19f gelten für das minderjährige Kind 
entsprechend. 

(5) Hält sich der Ausländer gemäß § 
18e berechtigt im Bundesgebiet auf, so be-
darf das minderjährige ledige Kind keines 
Aufenthaltstitels, wenn nachgewiesen wird, 
dass sich das Kind in dem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union rechtmäßig 
als Angehöriger des Ausländers aufgehal-
ten hat. Die Voraussetzungen nach § 18e 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 und Ab-
satz 6 Satz 1 und die Ablehnungsgründe 
nach § 19f gelten für das minderjährige Kind 
entsprechend. 

Kapitel 3 Kapitel 3 

Integration Integration 

§ 44 § 44 

Berechtigung zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs 

Berechtigung zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs 

(1) Einen Anspruch auf die einmalige 
Teilnahme an einem Integrationskurs hat 
ein Ausländer, der sich dauerhaft im Bun-
desgebiet aufhält, wenn ihm  

(1) Einen Anspruch auf die einmalige 
Teilnahme an einem Integrationskurs hat 
ein Ausländer, der sich dauerhaft im Bun-
desgebiet aufhält, wenn ihm  

1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis 1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis 
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a) zu Erwerbszwecken (§§ 18a bis 
18d, 19c und 21), 

a) zu Erwerbszwecken (§§ 18a bis 
18d, 19c und 21), 

b) zum Zweck des Familiennachzugs 
(§§ 28, 29, 30, 32, 36, 36a), 

b) zum Zweck des Familiennachzugs 
(§§ 28, 29, 30, 32, 36, 36a), 

c) aus humanitären Gründen nach § 
25 Absatz 1, 2, 4a Satz 3 oder § 
25b, 

c) aus humanitären Gründen nach § 
25 Absatz 1, 2, 4a Satz 3 oder § 
25b, 

d) als langfristig Aufenthaltsberechtig-
ter nach § 38a oder 

d) als langfristig Aufenthaltsberechtig-
ter nach § 38a oder 

2. ein Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 2 o-
der Absatz 4 

2. ein Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 2 o-
der Absatz 4 

erteilt wird. Von einem dauerhaften Aufent-
halt ist in der Regel auszugehen, wenn der 
Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis von 
mindestens einem Jahr erhält oder seit über 
18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis be-
sitzt, es sei denn, der Aufenthalt ist vorüber-
gehender Natur. 

erteilt wird. Von einem dauerhaften Aufent-
halt ist in der Regel auszugehen, wenn der 
Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis von 
mindestens einem Jahr erhält oder seit über 
18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis be-
sitzt, es sei denn, der Aufenthalt ist vorüber-
gehender Natur. 

(2) Der Teilnahmeanspruch nach Ab-
satz 1 erlischt ein Jahr nach Erteilung des 
den Anspruch begründenden Aufenthaltsti-
tels oder bei dessen Wegfall. Dies gilt nicht, 
wenn sich der Ausländer bis zu diesem Zeit-
punkt aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen nicht zu einem Integrationskurs 
anmelden konnte. 

(2) Der Teilnahmeanspruch nach Ab-
satz 1 erlischt ein Jahr nach Erteilung des 
den Anspruch begründenden Aufenthaltsti-
tels oder bei dessen Wegfall. Dies gilt nicht, 
wenn sich der Ausländer bis zu diesem Zeit-
punkt aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen nicht zu einem Integrationskurs 
anmelden konnte. 

(3) Der Anspruch auf Teilnahme am 
Integrationskurs besteht nicht,  

(3) Der Anspruch auf Teilnahme am 
Integrationskurs besteht nicht,  

1. bei Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die eine schulische Aus-
bildung aufnehmen oder ihre bisherige 
Schullaufbahn in der Bundesrepublik 
Deutschland fortsetzen, 

1. bei Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die eine schulische Aus-
bildung aufnehmen oder ihre bisherige 
Schullaufbahn in der Bundesrepublik 
Deutschland fortsetzen, 

2. bei erkennbar geringem Integrationsbe-
darf oder 

2. bei erkennbar geringem Integrationsbe-
darf oder 

3. wenn der Ausländer bereits über aus-
reichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt. 

3. wenn der Ausländer bereits über aus-
reichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt. 

Die Berechtigung zur Teilnahme am Orien-
tierungskurs bleibt im Falle des Satzes 1 Nr. 
3 hiervon unberührt. 

Die Berechtigung zur Teilnahme am Orien-
tierungskurs bleibt im Falle des Satzes 1 Nr. 
3 hiervon unberührt. 
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(4) Ein Ausländer, der einen Teilnah-
meanspruch nicht oder nicht mehr besitzt, 
kann im Rahmen verfügbarer Kursplätze zur 
Teilnahme zugelassen werden. Diese Re-
gelung findet entsprechend auf deutsche 
Staatsangehörige Anwendung, wenn sie 
nicht über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügen und in beson-
derer Weise integrationsbedürftig sind, so-
wie auf Ausländer, die  

(4) Ein Ausländer, der einen Teilnah-
meanspruch nicht oder nicht mehr besitzt, 
kann im Rahmen verfügbarer Kursplätze zur 
Teilnahme zugelassen werden. Diese Re-
gelung findet entsprechend auf deutsche 
Staatsangehörige Anwendung, wenn sie 
nicht über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügen und in beson-
derer Weise integrationsbedürftig sind, so-
wie auf Ausländer, die  

1. eine Aufenthaltsgestattung besitzen 
und  

1. eine Aufenthaltsgestattung besitzen 
und  

a) bei denen ein rechtmäßiger und 
dauerhafter Aufenthalt zu erwarten 
ist oder 

a) bei denen ein rechtmäßiger und 
dauerhafter Aufenthalt zu erwarten 
ist oder 

b) die vor dem 1. August 2019 in das 
Bundesgebiet eingereist sind, sich 
seit mindestens drei Monaten ge-
stattet im Bundesgebiet aufhalten, 
nicht aus einem sicheren Her-
kunftsstaat nach § 29a des Asylge-
setzes stammen und bei der Agen-
tur für Arbeit ausbildungsuchend, 
arbeitsuchend oder arbeitslos ge-
meldet sind oder beschäftigt sind o-
der in einer Berufsausbildung im 
Sinne von § 57 Absatz 1 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch ste-
hen oder in Maßnahmen nach dem 
Zweiten Unterabschnitt des Dritten 
Abschnitts des Dritten Kapitels o-
der § 74 Absatz 1 Satz 2 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch ge-
fördert werden oder bei denen die 
Voraussetzungen des § 11 Absatz 
4 Satz 2 und 3 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch vorliegen 
oder 

b) die vor dem 1. August 2019 in das 
Bundesgebiet eingereist sind, sich 
seit mindestens drei Monaten ge-
stattet im Bundesgebiet aufhalten, 
nicht aus einem sicheren Her-
kunftsstaat nach § 29a des Asylge-
setzes stammen und bei der Agen-
tur für Arbeit ausbildungsuchend, 
arbeitsuchend oder arbeitslos ge-
meldet sind oder beschäftigt sind o-
der in einer Berufsausbildung im 
Sinne von § 57 Absatz 1 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch ste-
hen oder in Maßnahmen nach dem 
Zweiten Unterabschnitt des Dritten 
Abschnitts des Dritten Kapitels o-
der § 74 Absatz 1 Satz 2 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch ge-
fördert werden oder bei denen die 
Voraussetzungen des § 11 Absatz 
4 Satz 2 und 3 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch vorliegen 
oder 

2. eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 
3 besitzen oder 

2. eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 
3 besitzen oder 

3. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Ab-
satz 5 besitzen. 

3. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Ab-
satz 5 oder nach § 24 besitzen. 

Bei einem Asylbewerber, der aus einem si-
cheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asyl-
gesetzes stammt, wird vermutet, dass ein 
rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt 
nicht zu erwarten ist. 

Bei einem Asylbewerber, der aus einem si-
cheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asyl-
gesetzes stammt, wird vermutet, dass ein 
rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt 
nicht zu erwarten ist. 
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§ 45a § 45a 

Berufsbezogene Deutschsprachförde-
rung; Verordnungsermächtigung 

Berufsbezogene Deutschsprachförde-
rung; Verordnungsermächtigung 

(1) Die Integration in den Arbeitsmarkt 
kann durch Maßnahmen der berufsbezoge-
nen Deutschsprachförderung unterstützt 
werden. Diese Maßnahmen bauen in der 
Regel auf der allgemeinen Sprachförderung 
der Integrationskurse auf. Die berufsbezo-
gene Deutschsprachförderung wird vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ko-
ordiniert und durchgeführt. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge bedient sich 
zur Durchführung der Maßnahmen privater 
oder öffentlicher Träger. 

(1) Die Integration in den Arbeitsmarkt 
kann durch Maßnahmen der berufsbezoge-
nen Deutschsprachförderung unterstützt 
werden. Diese Maßnahmen bauen in der 
Regel auf der allgemeinen Sprachförderung 
der Integrationskurse auf. Die berufsbezo-
gene Deutschsprachförderung wird vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ko-
ordiniert und durchgeführt. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge bedient sich 
zur Durchführung der Maßnahmen privater 
oder öffentlicher Träger. 

(2) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an 
einer Maßnahme der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung verpflichtet, wenn 
er Leistungen nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch bezieht und die Teilnahme 
an der Maßnahme in einer Eingliederungs-
vereinbarung nach dem Zweiten Buch Sozi-
algesetzbuch vorgesehen ist. Leistungen 
zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zwei-
ten Buch Sozialgesetzbuch und Leistungen 
der aktiven Arbeitsförderung nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch bleiben unbe-
rührt. Die Teilnahme an der berufsbezoge-
nen Deutschsprachförderung setzt für Aus-
länder mit einer Aufenthaltsgestattung nach 
dem Asylgesetz voraus, dass  

(2) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an 
einer Maßnahme der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung verpflichtet, wenn 
er Leistungen nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch bezieht und die Teilnahme 
an der Maßnahme in einer Eingliederungs-
vereinbarung nach dem Zweiten Buch Sozi-
algesetzbuch vorgesehen ist. Leistungen 
zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zwei-
ten Buch Sozialgesetzbuch und Leistungen 
der aktiven Arbeitsförderung nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch bleiben unbe-
rührt. Die Teilnahme an der berufsbezoge-
nen Deutschsprachförderung setzt für Aus-
länder mit einer Aufenthaltsgestattung nach 
dem Asylgesetz voraus, dass  

1. bei dem Ausländer ein rechtmäßiger 
und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten 
ist oder 

1. bei dem Ausländer ein rechtmäßiger 
und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten 
ist oder 
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2. der Ausländer vor dem 1. August 2019 
in das Bundesgebiet eingereist ist, er 
sich seit mindestens drei Monaten ge-
stattet im Bundesgebiet aufhält, nicht 
aus einem sicheren Herkunftsstaat 
nach § 29a des Asylgesetzes stammt 
und bei der Agentur für Arbeit ausbil-
dungsuchend, arbeitsuchend oder ar-
beitslos gemeldet ist oder beschäftigt ist 
oder in einer Berufsausbildung im Sinne 
von § 57 Absatz 1 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch steht oder in Maß-
nahmen nach dem Zweiten Unterab-
schnitt des Dritten Abschnitts des Drit-
ten Kapitels oder § 74 Absatz 1 Satz 2 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
gefördert wird oder bei dem die Voraus-
setzungen des § 11 Absatz 4 Satz 2 und 
3 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch vorliegen. 

2. der Ausländer vor dem 1. August 2019 
in das Bundesgebiet eingereist ist, er 
sich seit mindestens drei Monaten ge-
stattet im Bundesgebiet aufhält, nicht 
aus einem sicheren Herkunftsstaat 
nach § 29a des Asylgesetzes stammt 
und bei der Agentur für Arbeit ausbil-
dungsuchend, arbeitsuchend oder ar-
beitslos gemeldet ist oder beschäftigt ist 
oder in einer Berufsausbildung im Sinne 
von § 57 Absatz 1 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch steht oder in Maß-
nahmen nach dem Zweiten Unterab-
schnitt des Dritten Abschnitts des Drit-
ten Kapitels oder § 74 Absatz 1 Satz 2 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
gefördert wird oder bei dem die Voraus-
setzungen des § 11 Absatz 4 Satz 2 und 
3 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch vorliegen. 

Bei einem Asylbewerber, der aus einem si-
cheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asyl-
gesetzes stammt, wird vermutet, dass ein 
rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt 
nicht zu erwarten ist. 

Bei einem Asylbewerber, der aus einem si-
cheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asyl-
gesetzes stammt, wird vermutet, dass ein 
rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt 
nicht zu erwarten ist. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat 
nähere Einzelheiten der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung, insbesondere die 
Grundstruktur, die Zielgruppen, die Dauer, 
die Lerninhalte und die Durchführung der 
Kurse, die Vorgaben bezüglich der Auswahl 
und Zulassung der Kursträger sowie die Vo-
raussetzungen und die Rahmenbedingun-
gen für den Zugang und die ordnungsge-
mäße und erfolgreiche Teilnahme ein-
schließlich ihrer Abschlusszertifikate und 
der Kostentragung, sowie die Datenverar-
beitung nach § 88a Absatz 3 zu regeln. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat 
nähere Einzelheiten der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung, insbesondere die 
Grundstruktur, die Zielgruppen, die Dauer, 
die Lerninhalte und die Durchführung der 
Kurse, die Vorgaben bezüglich der Auswahl 
und Zulassung der Kursträger sowie die Vo-
raussetzungen und die Rahmenbedingun-
gen für den Zugang und die ordnungsge-
mäße und erfolgreiche Teilnahme ein-
schließlich ihrer Abschlusszertifikate und 
der Kostentragung, sowie die Datenverar-
beitung nach § 88a Absatz 3 zu regeln. 
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Kapitel 5 Kapitel 5 

Beendigung des Aufenthalts Beendigung des Aufenthalts 

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

B e g r ü n d u n g  d e r  A u s r e i s e -
p f l i c h t  

B e g r ü n d u n g  d e r  A u s r e i s e -
p f l i c h t  

§ 53 § 53 

Ausweisung Ausweisung 

(1) Ein Ausländer, dessen Aufenthalt 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die 
freiheitliche demokratische Grundordnung 
oder sonstige erhebliche Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland gefährdet, 
wird ausgewiesen, wenn die unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles 
vorzunehmende Abwägung der Interessen 
an der Ausreise mit den Interessen an ei-
nem weiteren Verbleib des Ausländers im 
Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche 
Interesse an der Ausreise überwiegt. 

(1) Ein Ausländer, dessen Aufenthalt 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die 
freiheitliche demokratische Grundordnung 
oder sonstige erhebliche Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland gefährdet, 
wird ausgewiesen, wenn die unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles 
vorzunehmende Abwägung der Interessen 
an der Ausreise mit den Interessen an ei-
nem weiteren Verbleib des Ausländers im 
Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche 
Interesse an der Ausreise überwiegt. 

(2) Bei der Abwägung nach Absatz 1 
sind nach den Umständen des Einzelfalles 
insbesondere die Dauer seines Aufenthalts, 
seine persönlichen, wirtschaftlichen und 
sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und 
im Herkunftsstaat oder in einem anderen zur 
Aufnahme bereiten Staat, die Folgen der 
Ausweisung für Familienangehörige und Le-
benspartner sowie die Tatsache, ob sich der 
Ausländer rechtstreu verhalten hat, zu be-
rücksichtigen. 

(2) Bei der Abwägung nach Absatz 1 
sind nach den Umständen des Einzelfalles 
insbesondere die Dauer seines Aufenthalts, 
seine persönlichen, wirtschaftlichen und 
sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und 
im Herkunftsstaat oder in einem anderen zur 
Aufnahme bereiten Staat, die Folgen der 
Ausweisung für Familienangehörige und Le-
benspartner sowie die Tatsache, ob sich der 
Ausländer rechtstreu verhalten hat, zu be-
rücksichtigen. 
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(3) Ein Ausländer, dem nach dem As-
soziationsabkommen EWG/Türkei ein Auf-
enthaltsrecht zusteht oder der eine Erlaub-
nis zum Daueraufenthalt – EU besitzt, darf 
nur ausgewiesen werden, wenn das persön-
liche Verhalten des Betroffenen gegenwär-
tig eine schwerwiegende Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung darstellt, 
die ein Grundinteresse der Gesellschaft be-
rührt und die Ausweisung für die Wahrung 
dieses Interesses unerlässlich ist. 

(3) Ein Ausländer, dem nach dem As-
soziationsabkommen EWG/Türkei ein Auf-
enthaltsrecht zusteht oder der eine Erlaub-
nis zum Daueraufenthalt – EU besitzt, darf 
nur ausgewiesen werden, wenn das persön-
liche Verhalten des Betroffenen gegenwär-
tig eine schwerwiegende Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung darstellt, 
die ein Grundinteresse der Gesellschaft be-
rührt und die Ausweisung für die Wahrung 
dieses Interesses unerlässlich ist. 

(3a) Ein Ausländer, der als Asyl-
berechtigter anerkannt ist, der im Bundes-
gebiet die Rechtsstellung eines ausländi-
schen Flüchtlings genießt oder der einen 
von einer Behörde der Bundesrepublik 
Deutschland ausgestellten Reiseausweis 
nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(BGBl. 1953 II S. 559) besitzt, darf nur aus-
gewiesen werden, wenn er aus schwerwie-
genden Gründen als eine Gefahr für die Si-
cherheit der Bundesrepublik Deutschland o-
der eine terroristische Gefahr anzusehen ist 
oder er eine Gefahr für die Allgemeinheit 
darstellt, weil er wegen einer schweren 
Straftat rechtskräftig verurteilt wurde. 

(3a) Ein Ausländer, der als Asyl-
berechtigter anerkannt ist, der im Bundes-
gebiet die Rechtsstellung eines ausländi-
schen Flüchtlings im Sinne des § 3 Absatz 1 
des Asylgesetzes oder eines subsidiär 
Schutzberechtigten im Sinne des § 4 Absatz 
1 des Asylgesetzes genießt oder der einen 
von einer Behörde der Bundesrepublik 
Deutschland ausgestellten Reiseausweis 
nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(BGBl. 1953 II S. 559) besitzt, darf nur bei 
Vorliegen zwingender Gründe der nationa-
len Sicherheit oder öffentlichen Ordnung 
ausgewiesen werden.Ein Ausländer, der als 
Asylberechtigter anerkannt ist, der im Bun-
desgebiet die Rechtsstellung eines auslän-
dischen Flüchtlings genießt oder der einen 
von einer Behörde der Bundesrepublik 
Deutschland ausgestellten Reiseausweis 
nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(BGBl. 1953 II S. 559) besitzt, darf nur aus-
gewiesen werden, wenn er aus schwerwie-
genden Gründen als eine Gefahr für die Si-
cherheit der Bundesrepublik Deutschland o-
der eine terroristische Gefahr anzusehen ist 
oder er eine Gefahr für die Allgemeinheit 
darstellt, weil er wegen einer schweren 
Straftat rechtskräftig verurteilt wurde. 

(3b) Ein Ausländer, der die 
Rechtsstellung eines subsidiär Schutzbe-
rechtigten im Sinne des § 4 Absatz 1 des 
Asylgesetzes genießt, darf nur ausgewie-
sen werden, wenn er eine schwere Straftat 
begangen hat oder er eine Gefahr für die All-
gemeinheit oder die Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland darstellt. 

(3b) Absatz 3b wird aufgehoben-
Ein Ausländer, der die Rechtsstellung eines 
subsidiär Schutzberechtigten im Sinne des 
§ 4 Absatz 1 des Asylgesetzes genießt, darf 
nur ausgewiesen werden, wenn er eine 
schwere Straftat begangen hat oder er eine 
Gefahr für die Allgemeinheit oder die Sicher-
heit der Bundesrepublik Deutschland dar-
stellt. 
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(4) Ein Ausländer, der einen Asylan-
trag gestellt hat, kann nur unter der Bedin-
gung ausgewiesen werden, dass das Asyl-
verfahren unanfechtbar ohne Anerkennung 
als Asylberechtigter oder ohne die Zuerken-
nung internationalen Schutzes (§ 1 Absatz 1 
Nummer 2 des Asylgesetzes) abgeschlos-
sen wird. Von der Bedingung wird abgese-
hen, wenn  

(4) Ein Ausländer, der einen Asylan-
trag gestellt hat, kann nur unter der Bedin-
gung ausgewiesen werden, dass das Asyl-
verfahren unanfechtbar ohne Anerkennung 
als Asylberechtigter oder ohne die Zuerken-
nung internationalen Schutzes (§ 1 Absatz 1 
Nummer 2 des Asylgesetzes) abgeschlos-
sen wird. Von der Bedingung wird abgese-
hen, wenn  

1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Ab-
satz 3 eine Ausweisung rechtfertigt o-
der 

1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Ab-
satz 3Absatz3a eine Ausweisung recht-
fertigt oder 

2. eine nach den Vorschriften des Asylge-
setzes erlassene Abschiebungsandro-
hung vollziehbar geworden ist. 

2. eine nach den Vorschriften des Asylge-
setzes erlassene Abschiebungsandro-
hung vollziehbar geworden ist. 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

D u r c h s e t z u n g  d e r  A u s r e i -
s e p f l i c h t  

D u r c h s e t z u n g  d e r  A u s r e i -
s e p f l i c h t  

§ 62 § 62 

Abschiebungshaft Abschiebungshaft 

(1) Die Abschiebungshaft ist unzuläs-
sig, wenn der Zweck der Haft durch ein mil-
deres Mittel erreicht werden kann. Die In-
haftnahme ist auf die kürzest mögliche 
Dauer zu beschränken. Minderjährige und 
Familien mit Minderjährigen dürfen nur in 
besonderen Ausnahmefällen und nur so 
lange in Abschiebungshaft genommen wer-
den, wie es unter Berücksichtigung des Kin-
deswohls angemessen ist. 

(1) Die Abschiebungshaft ist unzuläs-
sig, wenn der Zweck der Haft durch ein mil-
deres Mittel erreicht werden kann. Die In-
haftnahme ist auf die kürzest mögliche 
Dauer zu beschränken. Minderjährige und 
Familien mit Minderjährigen dürfen nur in 
besonderen Ausnahmefällen und nur so 
lange in Abschiebungshaft genommen wer-
den, wie es unter Berücksichtigung des Kin-
deswohls angemessen ist. 
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(2) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung 
der Ausweisung oder der Abschiebungsan-
ordnung nach § 58a auf richterliche Anord-
nung in Haft zu nehmen, wenn über die Aus-
weisung oder die Abschiebungsanordnung 
nach § 58a nicht sofort entschieden werden 
kann und die Abschiebung ohne die Inhaft-
nahme wesentlich erschwert oder vereitelt 
würde (Vorbereitungshaft). Die Dauer der 
Vorbereitungshaft soll sechs Wochen nicht 
überschreiten. Im Falle der Ausweisung be-
darf es für die Fortdauer der Haft bis zum 
Ablauf der angeordneten Haftdauer keiner 
erneuten richterlichen Anordnung. 

(2) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung 
der Ausweisung oder der Abschiebungsan-
ordnung nach § 58a auf richterliche Anord-
nung in Haft zu nehmen, wenn über die Aus-
weisung oder die Abschiebungsanordnung 
nach § 58a nicht sofort entschieden werden 
kann und die Abschiebung ohne die Inhaft-
nahme wesentlich erschwert oder vereitelt 
würde (Vorbereitungshaft). Die Dauer der 
Vorbereitungshaft soll sechs Wochen nicht 
überschreiten. Im Falle der Ausweisung be-
darf es für die Fortdauer der Haft bis zum 
Ablauf der angeordneten Haftdauer keiner 
erneuten richterlichen Anordnung. 

(3) Ein Ausländer ist zur Sicherung der 
Abschiebung auf richterliche Anordnung in 
Haft zu nehmen (Sicherungshaft), wenn  

(3) Ein Ausländer ist zur Sicherung der 
Abschiebung auf richterliche Anordnung in 
Haft zu nehmen (Sicherungshaft), wenn  

1. Fluchtgefahr besteht, 1. Fluchtgefahr besteht, 

2. der Ausländer auf Grund einer uner-
laubten Einreise vollziehbar ausreise-
pflichtig ist oder 

2. der Ausländer auf Grund einer uner-
laubten Einreise vollziehbar ausreise-
pflichtig ist oder 

3. eine Abschiebungsanordnung nach § 
58a ergangen ist, diese aber nicht un-
mittelbar vollzogen werden kann. 

3. eine Abschiebungsanordnung nach § 
58a ergangen ist, diese aber nicht un-
mittelbar vollzogen werden kann. 

Von der Anordnung der Sicherungshaft 
nach Satz 1 Nummer 2 kann ausnahms-
weise abgesehen werden, wenn der Auslän-
der glaubhaft macht, dass er sich der Ab-
schiebung nicht entziehen will. Die Siche-
rungshaft ist unzulässig, wenn feststeht, 
dass aus Gründen, die der Ausländer nicht 
zu vertreten hat, die Abschiebung nicht in-
nerhalb der nächsten drei Monate durchge-
führt werden kann. Abweichend von Satz 3 
ist die Sicherungshaft bei einem Ausländer, 
von dem eine erhebliche Gefahr für Leib und 
Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter 
der inneren Sicherheit ausgeht, auch dann 
zulässig, wenn die Abschiebung nicht inner-
halb der nächsten drei Monate durchgeführt 
werden kann. 

Von der Anordnung der Sicherungshaft 
nach Satz 1 Nummer 2 kann ausnahms-
weise abgesehen werden, wenn der Auslän-
der glaubhaft macht, dass er sich der Ab-
schiebung nicht entziehen will. Die Siche-
rungshaft ist unzulässig, wenn feststeht, 
dass aus Gründen, die der Ausländer nicht 
zu vertreten hat, die Abschiebung nicht in-
nerhalb der nächsten drei Monate durchge-
führt werden kann. Abweichend von Satz 3 
ist die Sicherungshaft bei einem Ausländer, 
von dem eine erhebliche Gefahr für Leib und 
Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter 
der inneren Sicherheit ausgeht oder bei dem 
ein Fall des § 54 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b 
oder Absatz 2 Nummer 1 bis 3 vorliegt, auch 
dann zulässig, wenn die Abschiebung nicht 
innerhalb der nächsten drei Monate durch-
geführt werden kann. 

(3a) Fluchtgefahr im Sinne von 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird widerleglich 
vermutet, wenn  

(3a) Fluchtgefahr im Sinne von 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird widerleglich 
vermutet, wenn  
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1. der Ausländer gegenüber den mit der 
Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden über seine Identität täuscht 
oder in einer für ein Abschiebungshin-
dernis erheblichen Weise und in zeitli-
chem Zusammenhang mit der Abschie-
bung getäuscht hat und die Angabe 
nicht selbst berichtigt hat, insbesondere 
durch Unterdrückung oder Vernichtung 
von Identitäts- oder Reisedokumenten 
oder das Vorgeben einer falschen Iden-
tität, 

1. der Ausländer gegenüber den mit der 
Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden über seine Identität täuscht 
oder in einer für ein Abschiebungshin-
dernis erheblichen Weise und in zeitli-
chem Zusammenhang mit der Abschie-
bung getäuscht hat und die Angabe 
nicht selbst berichtigt hat, insbesondere 
durch Unterdrückung oder Vernichtung 
von Identitäts- oder Reisedokumenten 
oder das Vorgeben einer falschen Iden-
tität, 

2. der Ausländer unentschuldigt zur 
Durchführung einer Anhörung oder 
ärztlichen Untersuchung nach § 82 Ab-
satz 4 Satz 1 nicht an dem von der Aus-
länderbehörde angegebenen Ort ange-
troffen wurde, sofern der Ausländer bei 
der Ankündigung des Termins auf die 
Möglichkeit seiner Inhaftnahme im Falle 
des Nichtantreffens hingewiesen 
wurde, 

2. der Ausländer unentschuldigt zur 
Durchführung einer Anhörung oder 
ärztlichen Untersuchung nach § 82 Ab-
satz 4 Satz 1 nicht an dem von der Aus-
länderbehörde angegebenen Ort ange-
troffen wurde, sofern der Ausländer bei 
der Ankündigung des Termins auf die 
Möglichkeit seiner Inhaftnahme im Falle 
des Nichtantreffens hingewiesen 
wurde, 

3. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der 
Ausländer seinen Aufenthaltsort trotz 
Hinweises auf die Anzeigepflicht ge-
wechselt hat, ohne der zuständigen Be-
hörde eine Anschrift anzugeben, unter 
der er erreichbar ist, 

3. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der 
Ausländer seinen Aufenthaltsort trotz 
Hinweises auf die Anzeigepflicht ge-
wechselt hat, ohne der zuständigen Be-
hörde eine Anschrift anzugeben, unter 
der er erreichbar ist, 

4. der Ausländer sich entgegen § 11 Ab-
satz 1 Satz 2 im Bundesgebiet aufhält 
und er keine Betretenserlaubnis nach § 
11 Absatz 8 besitzt, 

4. der Ausländer sich entgegen § 11 Ab-
satz 1 Satz 2 im Bundesgebiet aufhält 
und er keine Betretenserlaubnis nach § 
11 Absatz 8 besitzt, 

5. der Ausländer sich bereits in der Ver-
gangenheit der Abschiebung entzogen 
hat oder 

5. der Ausländer sich bereits in der Ver-
gangenheit der Abschiebung entzogen 
hat oder 

6. der Ausländer ausdrücklich erklärt hat, 
dass er sich der Abschiebung entziehen 
will. 

6. der Ausländer ausdrücklich erklärt hat, 
dass er sich der Abschiebung entziehen 
will. 

(3b) Konkrete Anhaltspunkte für 
Fluchtgefahr im Sinne von Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 können sein:  

(3b) Konkrete Anhaltspunkte für 
Fluchtgefahr im Sinne von Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 können sein:  
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1. der Ausländer hat gegenüber den mit 
der Ausführung dieses Gesetzes be-
trauten Behörden über seine Identität in 
einer für ein Abschiebungshindernis er-
heblichen Weise getäuscht und hat die 
Angabe nicht selbst berichtigt, insbe-
sondere durch Unterdrückung oder Ver-
nichtung von Identitäts- oder Reisedo-
kumenten oder das Vorgeben einer fal-
schen Identität, 

1. der Ausländer hat gegenüber den mit 
der Ausführung dieses Gesetzes be-
trauten Behörden über seine Identität in 
einer für ein Abschiebungshindernis er-
heblichen Weise getäuscht und hat die 
Angabe nicht selbst berichtigt, insbe-
sondere durch Unterdrückung oder Ver-
nichtung von Identitäts- oder Reisedo-
kumenten oder das Vorgeben einer fal-
schen Identität, 

2. der Ausländer hat zu seiner unerlaub-
ten Einreise erhebliche Geldbeträge, 
insbesondere an einen Dritten für des-
sen Handlung nach § 96, aufgewandt, 
die nach den Umständen derart maß-
geblich sind, dass daraus geschlossen 
werden kann, dass er die Abschiebung 
verhindern wird, damit die Aufwendun-
gen nicht vergeblich waren, 

2. der Ausländer hat zu seiner unerlaub-
ten Einreise erhebliche Geldbeträge, 
insbesondere an einen Dritten für des-
sen Handlung nach § 96, aufgewandt, 
die nach den Umständen derart maß-
geblich sind, dass daraus geschlossen 
werden kann, dass er die Abschiebung 
verhindern wird, damit die Aufwendun-
gen nicht vergeblich waren, 

3. von dem Ausländer geht eine erhebli-
che Gefahr für Leib und Leben Dritter o-
der bedeutende Rechtsgüter der inne-
ren Sicherheit aus, 

3. von dem Ausländer geht eine erhebli-
che Gefahr für Leib und Leben Dritter o-
der bedeutende Rechtsgüter der inne-
ren Sicherheit aus, 

4. der Ausländer ist wiederholt wegen vor-
sätzlicher Straftaten rechtskräftig zu 
mindestens einer Freiheitsstrafe verur-
teilt worden, 

4. der Ausländer ist wiederholt wegen vor-
sätzlicher Straftaten rechtskräftig zu 
mindestens einer Freiheitsstrafe verur-
teilt worden, 

5. der Ausländer hat die Passbeschaf-
fungspflicht nach § 60b Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1, 2 und 6 nicht erfüllt oder der 
Ausländer hat andere als die in Absatz 
3a Nummer 2 genannten gesetzlichen 
Mitwirkungshandlungen zur Feststel-
lung der Identität, insbesondere die ihm 
nach § 48 Absatz 3 Satz 1 obliegenden 
Mitwirkungshandlungen, verweigert o-
der unterlassen und wurde vorher auf 
die Möglichkeit seiner Inhaftnahme im 
Falle der Nichterfüllung der Passersatz-
beschaffungspflicht nach § 60b Absatz 
3 Satz 1 Nummer 1, 2 und 6 oder der 
Verweigerung oder Unterlassung der 
Mitwirkungshandlung hingewiesen, 

5. der Ausländer hat die Passbeschaf-
fungspflicht nach § 60b Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1, 2 und 6 nicht erfüllt oder der 
Ausländer hat andere als die in Absatz 
3a Nummer 2 genannten gesetzlichen 
Mitwirkungshandlungen zur Feststel-
lung der Identität, insbesondere die ihm 
nach § 48 Absatz 3 Satz 1 obliegenden 
Mitwirkungshandlungen, verweigert o-
der unterlassen und wurde vorher auf 
die Möglichkeit seiner Inhaftnahme im 
Falle der Nichterfüllung der Passersatz-
beschaffungspflicht nach § 60b Absatz 
3 Satz 1 Nummer 1, 2 und 6 oder der 
Verweigerung oder Unterlassung der 
Mitwirkungshandlung hingewiesen, 
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6. der Ausländer hat nach Ablauf der Aus-
reisefrist wiederholt gegen eine Pflicht 
nach § 61 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1a, 
1c Satz 1 Nummer 3 oder Satz 2 versto-
ßen oder eine zur Sicherung und 
Durchsetzung der Ausreisepflicht ver-
hängte Auflage nach § 61 Absatz 1e 
nicht erfüllt, 

6. der Ausländer hat nach Ablauf der Aus-
reisefrist wiederholt gegen eine Pflicht 
nach § 61 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1a, 
1c Satz 1 Nummer 3 oder Satz 2 versto-
ßen oder eine zur Sicherung und 
Durchsetzung der Ausreisepflicht ver-
hängte Auflage nach § 61 Absatz 1e 
nicht erfüllt, 

7. der Ausländer, der erlaubt eingereist 
und vollziehbar ausreisepflichtig gewor-
den ist, ist dem behördlichen Zugriff 
entzogen, weil er keinen Aufenthaltsort 
hat, an dem er sich überwiegend auf-
hält. 

7. der Ausländer, der erlaubt eingereist 
und vollziehbar ausreisepflichtig gewor-
den ist, ist dem behördlichen Zugriff 
entzogen, weil er keinen Aufenthaltsort 
hat, an dem er sich überwiegend auf-
hält. 

(4) Die Sicherungshaft kann bis zu 
sechs Monaten angeordnet werden. Sie 
kann in Fällen, in denen die Abschiebung 
aus von dem Ausländer zu vertretenden 
Gründen nicht vollzogen werden kann, um 
höchstens zwölf Monate verlängert werden. 
Eine Verlängerung um höchstens zwölf Mo-
nate ist auch möglich, soweit die Haft auf 
der Grundlage des Absatzes 3 Satz 1 Num-
mer 3 angeordnet worden ist und sich die 
Übermittlung der für die Abschiebung erfor-
derlichen Unterlagen oder Dokumente 
durch den zur Aufnahme verpflichteten oder 
bereiten Drittstaat verzögert. Die Gesamt-
dauer der Sicherungshaft darf 18 Monate 
nicht überschreiten. Eine Vorbereitungshaft 
ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft 
anzurechnen. 

(4) Die Sicherungshaft kann bis zu 
sechs Monaten angeordnet werden. Sie 
kann in Fällen, in denen die Abschiebung 
aus von dem Ausländer zu vertretenden 
Gründen nicht vollzogen werden kann, um 
höchstens zwölf Monate verlängert werden. 
Eine Verlängerung um höchstens zwölf Mo-
nate ist auch möglich, soweit die Haft auf 
der Grundlage des Absatzes 3 Satz 1 Num-
mer 3 angeordnet worden ist und sich die 
Übermittlung der für die Abschiebung erfor-
derlichen Unterlagen oder Dokumente 
durch den zur Aufnahme verpflichteten oder 
bereiten Drittstaat verzögert. Die Gesamt-
dauer der Sicherungshaft darf 18 Monate 
nicht überschreiten. Eine Vorbereitungshaft 
ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft 
anzurechnen. 

(4a) Ist die Abschiebung geschei-
tert, bleibt die Anordnung bis zum Ablauf der 
Anordnungsfrist unberührt, sofern die Vo-
raussetzungen für die Haftanordnung un-
verändert fortbestehen. 

(4a) Ist die Abschiebung geschei-
tert, bleibt die Anordnung bis zum Ablauf der 
Anordnungsfrist unberührt, sofern die Vo-
raussetzungen für die Haftanordnung un-
verändert fortbestehen. 

(5) Die für den Haftantrag zuständige 
Behörde kann einen Ausländer ohne vorhe-
rige richterliche Anordnung festhalten und 
vorläufig in Gewahrsam nehmen, wenn  

(5) Die für den Haftantrag zuständige 
Behörde kann einen Ausländer ohne vorhe-
rige richterliche Anordnung festhalten und 
vorläufig in Gewahrsam nehmen, wenn  

1. der dringende Verdacht für das Vorlie-
gen der Voraussetzungen nach Absatz 
3 Satz 1 besteht, 

1. der dringende Verdacht für das Vorlie-
gen der Voraussetzungen nach Absatz 
3 Satz 1 besteht, 

2. die richterliche Entscheidung über die 
Anordnung der Sicherungshaft nicht 
vorher eingeholt werden kann und 

2. die richterliche Entscheidung über die 
Anordnung der Sicherungshaft nicht 
vorher eingeholt werden kann und 
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3. der begründete Verdacht vorliegt, dass 
sich der Ausländer der Anordnung der 
Sicherungshaft entziehen will. 

3. der begründete Verdacht vorliegt, dass 
sich der Ausländer der Anordnung der 
Sicherungshaft entziehen will. 

Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter 
zur Entscheidung über die Anordnung der 
Sicherungshaft vorzuführen. 

Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter 
zur Entscheidung über die Anordnung der 
Sicherungshaft vorzuführen. 

(6) Ein Ausländer kann auf richterliche 
Anordnung zum Zwecke der Abschiebung 
für die Dauer von längstens 14 Tagen zur 
Durchführung einer Anordnung nach § 82 
Absatz 4 Satz 1, bei den Vertretungen oder 
ermächtigten Bediensteten des Staates, 
dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich 
besitzt, persönlich zu erscheinen, oder eine 
ärztliche Untersuchung zur Feststellung sei-
ner Reisefähigkeit durchführen zu lassen, in 
Haft genommen werden, wenn er  

(6) Ein Ausländer kann auf richterliche 
Anordnung zum Zwecke der Abschiebung 
für die Dauer von längstens 14 Tagen zur 
Durchführung einer Anordnung nach § 82 
Absatz 4 Satz 1, bei den Vertretungen oder 
ermächtigten Bediensteten des Staates, 
dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich 
besitzt, persönlich zu erscheinen, oder eine 
ärztliche Untersuchung zur Feststellung sei-
ner Reisefähigkeit durchführen zu lassen, in 
Haft genommen werden, wenn er  

1. einer solchen erstmaligen Anordnung 
oder 

1. einer solchen erstmaligen Anordnung 
oder 

2. einer Anordnung nach § 82 Absatz 4 
Satz 1, zu einem Termin bei der zustän-
digen Behörde persönlich zu erschei-
nen, 

2. einer Anordnung nach § 82 Absatz 4 
Satz 1, zu einem Termin bei der zustän-
digen Behörde persönlich zu erschei-
nen, 

unentschuldigt ferngeblieben ist und der 
Ausländer zuvor auf die Möglichkeit einer In-
haftnahme hingewiesen wurde (Mitwir-
kungshaft). Eine Verlängerung der Mitwir-
kungshaft ist nicht möglich. Eine Mitwir-
kungshaft ist auf die Gesamtdauer der Si-
cherungshaft anzurechnen. § 62a Absatz 1 
findet entsprechende Anwendung. 

unentschuldigt ferngeblieben ist und der 
Ausländer zuvor auf die Möglichkeit einer In-
haftnahme hingewiesen wurde (Mitwir-
kungshaft). Eine Verlängerung der Mitwir-
kungshaft ist nicht möglich. Eine Mitwir-
kungshaft ist auf die Gesamtdauer der Si-
cherungshaft anzurechnen. § 62a Absatz 1 
findet entsprechende Anwendung. 
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Kapitel 10 Kapitel 10 

Verordnungsermächtigungen; Über-
gangs- und Schlussvorschriften 

Verordnungsermächtigungen; Über-
gangs- und Schlussvorschriften 

§ 104b § 104b 

Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder 
von geduldeten Ausländern 

Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder 
von geduldeten Ausländern 

Einem minderjährigen ledigen Kind 
kann im Fall der Ausreise seiner Eltern oder 
des allein personensorgeberechtigten El-
ternteils, denen oder dem eine Aufenthalts-
erlaubnis nicht nach § 104a erteilt oder ver-
längert wird, abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 
1, Abs. 2 und § 10 Abs. 3 Satz 1 eine eigen-
ständige Aufenthaltserlaubnis nach § 23 
Abs. 1 Satz 1 erteilt werden, wenn  

Einem minderjährigen ledigen Kind 
kann im Fall der Ausreise seiner Eltern oder 
des allein personensorgeberechtigten El-
ternteils, denen oder dem eine Aufenthalts-
erlaubnis nicht nach § 104a erteilt oder ver-
längert wird, abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 
1, Abs. 2 und § 10 Abs. 3 Satz 1 eine eigen-
ständige Aufenthaltserlaubnis nach § 23 
Abs. 1 Satz 1 erteilt werden, wenn  

1. es am 1. Juli 2007 das 14. Lebensjahr 
vollendet hat, 

1. es am 1. Juli 2007 das 14. Lebensjahr 
vollendet hat, 

2. es sich seit mindestens sechs Jahren 
rechtmäßig oder geduldet in Deutsch-
land aufhält, 

2. es sich seit mindestens sechs Jahren 
rechtmäßig oder geduldet in Deutsch-
land aufhält, 

3. es die deutsche Sprache beherrscht, 3. es die deutsche Sprache beherrscht, 

4. es sich auf Grund seiner bisherigen 
Schulausbildung und Lebensführung in 
die Lebensverhältnisse der Bundesre-
publik Deutschland eingefügt hat und 
gewährleistet ist, dass es sich auch in 
Zukunft in die Lebensverhältnisse der 
Bundesrepublik Deutschland einfügen 
wird und 

4. es sich auf Grund seiner bisherigen 
Schulausbildung und Lebensführung in 
die Lebensverhältnisse der Bundesre-
publik Deutschland eingefügt hat und 
gewährleistet ist, dass es sich auch in 
Zukunft in die Lebensverhältnisse der 
Bundesrepublik Deutschland einfügen 
wird und 

5. seine Personensorge sichergestellt ist. 5. seine Personensorge sichergestellt ist. 
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§ 104c § 104c 

 

Chancen-Aufenthaltsrecht 

 

(1) Einem geduldeten Ausländer soll 
abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer. 1 
und 1a und Absatz 2 eine Aufenthaltserlaub-
nis erteilt werden, wenn er sich am 1. Januar 
2022 seit mindestens fünf Jahren ununter-
brochen geduldet, gestattet oder mit einer 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären 
Gründen im Bundesgebiet aufgehalten hat 
und er 

 

 

1. sich zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland und zur Rechts- und Ge-
sellschaftsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland bekennt, 

 

 

2. nicht wegen einer im Bundesgebiet be-
gangenen vorsätzlichen Straftat verur-
teilt wurde, wobei Geldstrafen von ins-
gesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis 
zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, 
die nach dem Aufenthaltsgesetz oder 
dem Asylgesetz nur von Ausländern be-
gangen werden können, grundsätzlich 
außer Betracht bleiben, 

 

 

3. seine Abschiebung nicht aufgrund eige-
ner falscher Angaben oder aufgrund 
seiner Täuschung über seine Identität 
oder Staatsangehörigkeit ausgesetzt 
ist. 
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Die Aufenthaltserlaubnis wird für ein 
Jahr erteilt und kann nur als Aufenthaltser-
laubnis nach § 25b verlängert werden. Sie 
kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 
erteilt werden. Sie gilt als Aufenthaltstitel 
nach Kapitel 2 Abschnitt 5; die §§ 9 und 26 
Absatz 4 finden keine Anwendung. Der An-
trag auf Erteilung eines anderen Aufent-
haltstitels als nach § 25b entfaltet nicht die 
Wirkung nach § 81 Absatz 4.  

 

 

(2) Dem Ehegatten, dem Lebens-
partner und minderjährigen, ledigen Kin-
dern, die mit einem Begünstigten nach Ab-
satz 1 in häuslicher Gemeinschaft leben, 
soll unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Nummer 1 bis 3 eine Aufenthaltser-
laubnis auch dann erteilt werden, wenn 
diese sich am 1. Januar 2022 noch nicht seit 
mindestens fünf Jahren ununterbrochen ge-
duldet, gestattet oder mit einer Aufenthalts-
erlaubnis aus humanitären Gründen im Bun-
desgebiet aufgehalten haben. Das Gleiche 
gilt für das volljährige ledige Kind, wenn es 
bei der Einreise minderjährig war. 

 

 

(3) Hat der Ausländer oder ein in häus-
licher Gemeinschaft lebender Ehegatte, Le-
benspartner oder minderjähriges Kind Straf-
taten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 2 begangen, führt dies zur Versagung 
der Aufenthaltserlaubnis nach dieser Vor-
schrift für andere Mitglieder der Kernfamilie. 
Satz 1 gilt nicht für die Mitglieder der Kern-
familie eines Ausländers, der Straftaten im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 be-
gangen hat, wenn es zur Vermeidung einer 
besonderen Härte erforderlich ist, ihnen den 
weiteren Aufenthalt zu ermöglichen. 
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